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Arbeitsrechtlicher Schutz während 
der Schwangerschaft

 Mutterschutz

Mutterschutzgesetz Das Mutterschutzgesetz schützt die schwan-
gere berufstätige Frau vor möglichen gesund-
heitlichen Gefahren bei der Arbeit, vor Ar-
beitsplatzverlust und Verdienstminde rung. 
Es gilt auch für Studentinnen und Schülerinnen, 
deren Ausbildungs- oder Praktikumsveranstal-
tungen nach Ort, Zeit und Ablauf verpfl ichtend 
vorgegeben sind sowie für Frauen mit Behin-
derung in Werkstätten. Dem Arbeitgeber/der 
Arbeitgeberin legt das Gesetz eine Reihe von 
Pfl ichten und die Beachtung zahlreicher Schutz-
bestimmungen auf.  Werden regelmäßig mehr 
als drei Frauen im Betrieb beschäftigt, muss 
das Mutterschutzgesetz in diesem Betrieb an 
gut sichtbarer Stelle zur Einsicht ausge legt 
oder aufgehängt sein. Wenn ein Betrieb die 
Beschäftigungsvorschriften und -verbote des 
Mutter schutz ge setzes nicht beachtet, begeht 
er eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat. Sol-
che Verstöße können mit einer Geldbuße, in 
schweren Fällen sogar mit einer Geld strafe 
oder mit Freiheitsentzug geahndet werden. Das 
Gleiche gilt bei der Verletzung der Pfl icht, die 
Bezirksregierung Detmold zu benachrichtigen.

Anspruch auf
Mutterschutz Das Mutterschutzgesetz gilt für alle Frauen, 

die in einem abhängigen Ausbildungs-, 
 Arbeits- oder Heimarbeitsverhältnis stehen, 
einschließlich Haus  angestellte, Volontärin-
nen und Praktikantinnen und in der Bundes-
republik Deutsch land beschäftigt sind. Es gilt 
auch für Studentinnen und Schülerinnen, wenn 
die  Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der 
Ausbildung verpfl ichtend vorgibt oder die Stu-
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dentinnen oder Schülerinnen ein verpfl ichtend 
vorgegebenes Praktikum ableisten. Weder die 
Staats   angehörigkeit noch der Fa milien stand 
spielen dabei eine Rolle.

 
 Die Bestimmungen gelten nicht für  Hausfrauen 

und Selbständige. Für Beamtinnen sind be-
sondere Regelungen in beamtenrechtlichen 
Vorschriften festgelegt (Aus kunft erteilt Ihre 
Personalstelle).

Arbeitgeber/Arbeit-
geberin informieren Zu Ihrem eigenen Schutz sollten Sie unverzüg-

lich Ihren Arbeitgeber/Ihre Arbeitgeberin von 
Ihrer Schwanger schaft und dem vor aus sicht-
lichen Ent bin dungs termin berichten. Denn nur 
dann kann dieser/diese die ihm/ihr gesetzlich 
auferlegten Pfl ichten zu Ihrem Schutz erfüllen. 
Verlangt der Arbeitgeber/die Ar beit geber in eine 
ärztliche Bestätigung der Schwan ger schaft, 
muss er/sie selbst die Kosten für diese Be-
scheinigung übernehmen.

Arbeitssuche während
der Schwangerschaft Schwangerschaft ist keine Krankheit und damit 

prinzipiell kein Hindernis, eine Arbeitsstelle − 
auch dauerhaft − anzutreten. Melden Sie sich 
deshalb auf jeden Fall arbeitslos. Das Arbeits-
amt wird versuchen, Sie zu vermitteln. Gelingt 
dies nicht und sind Sie vorher entsprechend 
berufstätig gewesen, steht Ihnen vom ersten 
Tag der Arbeitslosmeldung Arbeitslosengeld I 
zu.

 Auch wenn Sie keinen Anspruch auf Leistungen 
haben oder zz. geringfügig beschäftigt sind, 
sollten Sie sich arbeitslos melden, denn eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für Leistun-
gen des Arbeitsamtes (Weiterqualifi zierung, 
Umschulung etc.) ist die Arbeitslosmeldung.
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Bewerbung Bei Bewerbungen während der Schwanger-
schaft müssen Sie Ihre Schwangerschaft auch 
auf Befragen Ihres Arbeitgebers/Ihrer Ar beit-
geberin hin nicht offenbaren.

Überwachung durch die
Bezirksregierung
Detmold Ihr Arbeitgeber/Ihre Arbeitgeberin ist gesetzlich 

verpfl ichtet, der Bezirksregierung Detmold 
(Dezernat: Schutz besonderer Personengrup-
pen) Ihre Schwan  gerschaft mitzuteilen. An 
diese Be hörde, die die Einhaltung der Mut-
ter schutzvor schriften kontrolliert, können Sie 
sich mit allen Fragen und Problemen wenden, 
die sich aus Ihrem Arbeitsver hältnis und Ihrer 
Schwangerschaft ergeben. Weiteren Perso-
nen, mit Ausnahme des Betriebs rates, darf der 
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin Ihre Schwanger-
schaft nicht ohne Ihre Zustimmung mitteilen.

 Kündigungsschutz

 Schwangere berufstätige Frauen genießen 
Kün  di gungsschutz. Vom Beginn der Schwan-
gerschaft an, bis zum Ablauf von vier Monaten 
nach der Entbindung, ist die Kündigung des 
 Arbeitsverhältnisses unzulässig. Auch bei Fehl-
geburten nach der zwölften Schwangerschafts-
woche besteht ein Kündigungsschutz von vier 
Monaten. Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin 
darf während dieser Zeit auch nicht zu einem 
danach liegenden Zeit punkt kündigen. Dieser 
Schutz besteht allerdings nur, wenn dem Arbeit-
geber/der  Ar beit geberin die Schwangerschaft, 
die Entbindung oder die Fehlgeburt nach der 
zwölften Schwangerschaftswoche bekannt 
war oder ihm/ihr innerhalb von zwei Wochen 
nach der Kündigung noch mitgeteilt wird. 
Hat der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin von der 
Schwan        ger schaft gewusst, ist die Kündigung 
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unwirksam. War ihm/ihr die Schwan gerschaft 
nicht bekannt, lässt sich die Kündigung un-
wirksam machen, indem die Schwan  gerschaft 
innerhalb von 14 Tagen nach Ausspruch der 
Kündigung oder Zugang des Kündigungsschrei-
bens mitgeteilt wird. Dies kann mündlich oder 
schrift lich geschehen. Aus Beweis gründen soll-
ten Sie dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin stets 
eine schrift liche Mitteilung per Einschreiben 
zuschicken.  Diese 2-Wochen-Frist kann sogar 
über schritten werden, wenn der Schwangeren 
die Schwanger schaft − aus welchen Gründen 
auch immer − nicht bekannt war. In diesem Fall 
genügt es, wenn Sie Ihrem Arbeitgeber/Ihrer Ar-
beitgeberin die Schwangerschaft unver züglich 
nach der Aufklärung durch den Arzt/die Ärztin 
mitteilen (Bundesverfassungsgericht, Ur teil 
vom 13.11.1979 - Bvl 24/77.72).

 Wird die Frau erst nach Zugang der Kündigung 
schwanger, so gilt das Kündigungsverbot nicht. 
Es muss bereits bei Zugang der Kündigung eine 
Schwangerschaft bestehen. Hausangestellte 
haben seit dem 01.07.1997 auch den vollen 
Kündigungsschutz.

Einspruch erheben Wenn Ihnen in der Schwangerschaft gekün-
digt wird, sollten Sie sofort − schriftlich per 
Einschreiben − Einspruch dagegen erheben. 
Falls die Kündi gung dann nicht zurückgenom-
men werden sollte, sollten Sie sich umgehend 
an die Bezirksregierung Detmold wenden. 

Lohnfortzahlung Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin, der/die trotz 
des Kün di gungs verbotes gekündigt hat, muss 
auch dann Lohn oder Gehalt weiterzahlen, 
wenn er/sie Sie nicht beschäf tigt. Außerdem 
haben Sie nach Ablauf der Schutz fristen An-
spruch auf Weiterbeschäftigung gemäß Ihrem 
Arbeitsvertrag.
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Aufl ösungsvertrag Ein Angebot Ihres Arbeitgebers/Ihrer Arbeit-
geberin, das Ar beits verhältnis − evtl. gegen 
Zahlung einer Abfi ndung − aufzulösen, sollten 
Sie mit besonderer Vorsicht behandeln. Denn 
ein Auflösungsvertrag lässt den gesamten 
Kündigungsschutz und die Kontrolle durch die 
Be zirksregierung Detmold entfallen. Dabei soll-
ten Sie bedenken, dass eine wie auch immer 
geartete Abfi ndung die fi nanziellen Leistungen, 
auf die Sie als Schwangere Anspruch haben, 
in der Regel nicht ausgleichen kann.

Ausnahmen vom
Kündigungsverbot Eine Ausnahme vom Kündigungsverbot ist nur 

ganz selten und nur dann möglich, wenn die 
Bezirksregierung  Detmold der Kündigung 
zugestimmt hat. Dies kann z. B. bei einer 
Betriebsauflösung, wenn Ihnen kein neuer 
Arbeitsplatz angeboten werden kann, der Fall 
sein; oder wenn, z. B. durch Stilllegung einer 
Abteilung, die wirtschaftliche Existenz des Be-
triebes durch die Zahlung des Arbeitsentgeltes 
während der Schutzzeit gefährdet ist. Auch in 
diesen Fällen sollten Sie sich aber unbe dingt bei 
der Bezirksregierung Detmold be raten lassen.

Fristvertrag Wenn Sie in einem befriste ten Arbeitsver-
hältnis beschäftigt sind, darf Ihnen nur mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde gekündigt 
werden. Allerdings läuft Ihr Arbeitsver hältnis 
dann aus, wenn die Frist, für die Sie einge stellt 
wurden, ohnehin abgelaufen wäre.

 Wenn mehrere Arbeitskräfte von Ihrem Arbeitge-
ber/Ihrer Arbeitgeberin mit dem gleichen befriste-
ten Arbeits vertrag eingestellt und alle über die 
Frist hinaus weiterbeschäftigt werden, haben Sie 
als Schwangere ein Recht auf Gleich be hand-
lung. Wird nur Ihr Arbeitsverhältnis nicht erneuert 
bzw. fortgesetzt, lässt sich vermuten, dass dies 
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deswegen nicht geschieht, weil Sie schwan  ger 
sind. In diesem Fall sollten Sie sich unbedingt an 
die Bezirksregierung Detmold wenden.

Probezeit Auch in der Probezeit ist der Kündigungs-
schutz des Mutterschutzgesetzes grundsätzlich 
wirksam. Nur wenn Sie einen Arbeitsvertrag 
abgeschlossen haben, der sich ausschließlich 
auf die Dauer des Probearbeitsverhältnisses 
bezieht, handelt es sich um einen befristeten 
Vertrag. In diesem Fall ge nießen Sie − auch 
wenn Sie schwanger sind − keinen Kündigungs-
schutz, sondern Ihr Arbeitsverhältnis endet mit 
dem Ende Ihres Vertrages.

Kündigung auf
eigenen Wunsch Jede Frau hat das Recht, während der Schwan-

ger schaft und während der Schutzfrist nach 
der Geburt (in der Regel acht Wochen, bei 
Früh- und Mehrlings geburten zwölf Wochen) 
das Arbeitsverhältnis zu kün digen. Wird die 
Kündigung zum Ende der Schutzfrist erklärt, 
muss nicht einmal eine Kündigungsfrist ein-
gehalten werden.

 Nur wenn Sie im Anschluss an die Schutzfrist 
Elternzeit nehmen möchten, müssen Sie Fri-
sten beachten (s. Seite 38). Kehren Sie nach 
einer Kündigung innerhalb eines Jahres nach 
der Entbindung in Ihren früheren Betrieb zu-
rück, gilt das Arbeitsverhältnis hinsichtlich der 
Betriebs- und Berufszugehörigkeit als nicht 
unterbrochen. Voraussetzung ist allerdings, 
Sie haben in der Zwischenzeit nicht in einem 
anderen Betrieb gearbeitet. Diese Regelung 
ist z.B. für die Dauer der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall oder für Leistungen in der be-
trieblichen Altersversorgung wichtig. Der Be-
trieb ist allerdings nicht zur Wiedereinstellung 
verpfl ichtet, wenn Sie Ihr Arbeitsverhältnis auf 
eigenen Wunsch gekündigt haben. Bevor Sie 
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kündigen, sollten Sie bedenken, dass Sie im 
Anschluss an die Schutzfristen ein Recht auf 
Elternzeit mit Wiedereinstiegsgarantie haben. 
Eine Eigenkündigung während der Schwan-
gerschaft bringt Ihnen also fast ausnahmslos 
Nachteile!    

 Gesundheitsschutz
Freizeit für die
Vorsorge Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin muss Sie für 

die Zeit, die Sie für ärztliche Untersuchungen 
im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge 
benötigen, von der Arbeit freistellen, und zwar 
ohne Lohn- und Gehaltsaus fall. Verweigert 
er/sie die Freistellung oder nimmt Lohnabzüge 
vor, so sollten Sie sich an den Betriebs rat und 
an die Bezirksregierung Detmold wenden, um 
Ihre Rechte durch zusetzen.

Arbeitsschutz Ihr Arbeitgeber/Ihre Arbeitgeberin muss Sie 
während Ihrer Schwan gerschaft und Stillzeit 
so beschäftigen und Ihren Arbeitsplatz − ein-
schließlich der Maschinen, Werk zeuge und 
Geräte − so ein richten, dass Sie und Ihr Kind 
vor Gefahren für Leben und Gesundheit hinrei-
chend geschützt sind.

Prüfung durch die
Aufsichtsbehörde Ihr Arbeitgeber/Ihre Arbeitgeberin und Sie 

können sich bei Unklarheiten und Fragen an 
die Aufsichtsbehörde wenden. Im Zweifelsfall 
klärt die Aufsichtsbehörde, ob Ihr Arbeitsplatz 
und die konkreten Arbeitsbedingungen zu einer 
Gefährdung Ihrer Schwangerschaft und Stillzeit 
führen können. Die Aufsichtsbehörde kann ggf. 
geeignete Schutzmaßnahmen anordnen. 

Unzulässige Tätigkeiten
und Arbeitsbedingungen Sie dürfen nicht mit schweren körperlichen 

Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt 
 werden, bei denen Sie schädlichen Einwirkun-
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gen von gesundheitsgefährdenden Stoffen 
oder Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämp-
fen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von Er schüt-
terun gen oder Lärm ausgesetzt sind. Verboten 
sind insbesondere folgende Beschäfti gun gen: 

 ●  Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von 
mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich von 
mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische 
Hilfsmittel bewegt oder befördert werden,

 ●  Arbeiten, bei denen Sie sich häufi g erheblich 
strecken oder beugen oder bei denen Sie 
dauernd hocken oder sich gebückt halten 
müssen,

 ●  Arbeiten, bei denen Sie eine Schutzausrüs-
tung tragen müssen, die für Sie eine Belas-
tung darstellen,

 ●  Bei hoher Fußbeanspruchung eine Erhöhung 
des Drucks im Bereich des Bauches zu be-
fürchten ist,

 ●  Fließbandarbeit mit vorgeschriebenem Ar-
beits   tempo,

 
 ●  Akkordarbeiten oder sonstige Arbeiten, bei 
denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo 
ein höheres Entgelt erzielt werden kann, 

 ●  Arbeiten, bei denen Sie erhöhten Unfallgefah-
ren, insbesondere der Gefahr auszugleiten, 
zu fallen oder abzustürzen ausgesetzt sind.

 Weiter dürfen Sie nicht auf Beförderungsmitteln 
und nach Ablauf des 5. Schwangerschaftsmo-
nats nicht länger als vier Stunden täglich mit 
Arbeiten, bei denen Sie ständig stehen müs-
sen, beschäftigt werden.
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 Ferner dürfen Sie nicht mit Biostoffen der Ri-
sikogruppe 4 im Sinne der Biostoffverordnung 
sowie mit Rötelnviren oder mit Toxoplasma in 
Kontakt kommen.

 Die Bezirksregierung Detmold kann Ausnah-
men be willigen, wenn die Art der Arbeit und 
das Arbeitstempo eine Beeinträchtigung der 
Gesundheit von Mutter und Kind nicht befürch-
ten lassen.

Ärztliche Mitsprache Sollte sich bei den Schwanger schafts vor sorge-
unter suchungen herausstellen, dass Leben 
und Gesund heit von Mutter und Kind gefähr-
det werden, wenn Sie Ihre bisherige Tätigkeit 
unverändert fortsetzen, dann kann der Arzt/
die Ärztin auch weitere nicht in den Beschäfti-
gungs verboten auf geführte Arbeiten verbieten 
oder einschränken.

Pausen zum Ausruhen Wenn Sie bei Ihrer Tätigkeit ständig stehen oder 
gehen müssen, haben Sie ein Recht auf eine 
Sitz gelegenheit zum kurzen Ausruhen. Arbeiten 
Sie ständig im Sitzen, müssen Sie − immer un-
ter Fort zahlung des Entgeltes − Gelegenheit zu 
kurzen Unterbrechungen der Arbeit bekommen.

Verbot der Mehr- und
Nachtarbeit Schwangere und stillende Frauen, die über 

18 Jahre oder älter sind, dürfen nicht mit 
Mehr arbeit und nicht an Sonn- und Feier tagen 
beschäftigt werden. Sie dürfen höchstens
acht  einhalb Stunden täglich und dabei nicht 
mehr als 90 Stunden in der Doppelwoche 
arbeiten. Schwangere oder stillende Frauen 
unter 18 Jah ren dürfen täglich nur bis zu acht 
Stunden und dabei nicht mehr als 80 Stunden 
in der Doppelwoche arbeiten. In die Doppel-
woche werden die Sonntage eingerechnet und 
bei mehreren Arbeitgebern/Arbeitgeberinnen 
werden die Arbeitszeiten zusammengerechnet.
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 Bei einer Teilzeitbeschäftigung darf die ver-
traglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit 
im Durchschnitt des Monats nicht überschritten 
werden.

 Ein weiteres Beschäftigungsverbot besteht für 
die Nachtzeit zwischen 20.00 und 06.00 Uhr. 
Allerdings ist eine Beschäftigung bis 22.00 Uhr 
erlaubt, wenn Sie sich ausdrücklich dazu be-
reiterklären, ärztlich keine Bedenken vorliegen 
und für den Fall, dass Sie alleine arbeiten, eine 
unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen 
ist. Dazu muss der Arbeitgeber/die Arbeitgebe-
rin eine Genehmigung bei der Aufsichtsbehörde 
beantragen. Während der Antrag geprüft wird, 
können Sie grundsätzlich weiterbeschäftigt 
werden. Lehnt die Behörde den Antrag nicht 
innerhalb von sechs Wochen ab, gilt er als ge-
nehmigt. Ihre Erklärung, bis 22 Uhr zu arbeiten, 
können Sie jederzeit widerrufen. 

 Für Schülerinnen und Studentinnen gilt das 
Beschäftigungsverbot ebenso zwischen 20 
und 6 Uhr. Allerdings darf die Ausbildungsstelle 
Sie an Veranstaltungen bis 22 Uhr teilnehmen 
lassen, wenn Sie sich ausdrücklich dazu 
bereiterklären, die Teilnahme zu Ausbildungs-
zwecken zu dieser Zeit erforderlich ist und 
eine unverantwortbare Gefährdung durch eine 
Alleinarbeit ausgeschlossen ist. Sie können 
diese Erklärung jederzeit zurücknehmen.

Verbot der Sonn- und 
Feiertagsarbeit An Sonn- und Feiertagen ist eine Beschäftigung 

für schwangere oder stillende Frauen grund-
sätzlich nicht erlaubt. Eine Ausnahme davon 
kann jedoch erlaubt werden, wenn

 ●  Sie sich ausdrücklich dazu bereiterklären,

 ● eine Abweichung vom allgemeinen Verbot 
nach § 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelas-
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sen ist (z. B. im Bereich der Krankenpfl egean-
stalten, Gaststätten, bei Theatervorstellungen 
und Musikaufführungen),

 
 ● Ihnen in jeder Woche im Anschluss an eine 
Nachtruhezeit von elf Stunden ein Ersatzru-
hetag gewährt wird und

 
 ●  Sie alleine arbeiten und eine unverantwort-
bare Gefährdung ausgeschlossen ist.

Unverantwortbare 
Gefährdung Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin darf eine 

schwangere Frau
 

 ● keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie
 

 ●  keinen Arbeitsbedingungen aussetzen

 bei denen sie in einem Maß Gefahrstoffen 
ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für 
sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare 
Gefährdung darstellt. Er/sie hat alle erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen, um die physische 
und psychische Gesundheit der Schwangeren 
oder stillenden Frau sowie der ihres Kindes zu 
schützen. Ziel ist es, schwangeren Frauen eine 
Weiterbeschäftigung zu ermöglichen und Be-
schäftigungsverbote möglichst zu vermeiden.

 Es wird ein Ausschuss für Mutterschutz einge-
richtet, der Art, Ausmaß und Dauer möglicher 
unverantwortbarer Gefährdungen ermittelt und 
sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische 
und arbeitshygienische Regeln zum Schutz 
von Mutter und Kind aufstellt. Der Ausschuss 
soll Empfehlungen erarbeiten und dient zur 
Orientierung bei der Umsetzung in die Praxis. 
Auf diese Weise sollen Betriebe und Behörden 
bestmöglich beraten und begleitet werden.
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Rangfolge der 
Schutzmaßnahmen Birgt der Arbeitsplatz Gefährdungen, hat der 

Arbeitgeber/die Arbeitgeberin für jede Tätigkeit 
einer schwangeren oder stillenden Frau Schutz-
maßnahmen in folgender Rangfolge zu treffen:

 ●  Die Arbeitsbedingungen sind so umzugestal-
ten, dass Gefährdungen möglichst vermieden 
bzw. ausgeschlossen werden.

 
 ● Ist eine Umgestaltung der Arbeitsbedingun-
gen nicht möglich, muss der Arbeitgeber/die 
Arbeitgeberin einen anderen zumutbaren 
Arbeitsplatz zur Verfügung stellen.

 

 ● Kann der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin weder 
die Gefährdungen durch Schutzmaßnahmen 
ausschließen noch einen Arbeitsplatzwechsel 
anbieten, darf die schwangere oder stillende 
Frau nicht weiter beschäftigt werden.

Keine fi nanziellen
Nachteile Wenn Sie wegen eines Beschäftigungsver-

botes, eines Mehr-, Nacht- oder Sonn tags -
ar   beitsverbotes oder wegen Schwanger-
schaftsbeschwerden ganz oder teilweise mit 
der Arbeit aussetzen müssen, dürfen Ihnen 
keine fi nanziellen Nach teile entste hen. In 
diesen Fällen haben Sie An spruch auf den 
sogenannten Mutter schutzlohn. Dieser ent-
spricht dem durch schnittlichen Nettoverdienst 
der letzten 13 Wochen oder der letzten drei 
Monate vor Beginn der Schwan gerschaft. Auch 
Einbußen wegen des Ver bots von Akkord- und 
Fließbandarbeit müssen ent sprechend diesem 
Durchschnittsverdienst ausgegli chen werden.

 Schwangerschaftsbedingte Fehlzeiten vor 
oder nach der Geburt des Kindes dürfen nicht 
zum Anlass genommen werden, Gratifi kati-
onen oder sonstige Sonderleistungen, wie 
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etwa Urlaubsgeld oder An wesenheitsprämien 
zu kürzen (Bundesarbeits gerichtsurteil vom 
13.10.1982 Az. 5AZ 113/82).

 
Bei allen Fragen zum Arbeitsschutzgesetz 
sollten Sie sich an Ihren Betriebsrat und an die 
Bezirksregierung Detmold wenden. Zeigt sich 
dabei, dass der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin 
Schutzvorschriften bewusst missachtet, kann 
gegen ihn/sie − je nach Schwere des Versto-
ßes − eine Geldbuße oder eine Gefängnisstrafe 
verhängt werden.
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Schutzfristen vor und nach der 
Entbindung

Beschäftigungsverbot
während der
Schutzfristen Sechs Wochen vor und acht Wochen nach der 

Geburt des Kindes dürfen Sie nicht beschäftigt 
werden. Bei Früh- und Mehrlingsgeburten und 
wenn acht Wochen nach der Entbindung bei 
dem Kind eine Behinderung festgestellt wird, 
verlängert sich die Schutzfrist auf 12 Wochen. 
Für die Berechnung dieser Frist ist die Be-
scheini  gung des Arztes/der Ärztin, der/die 
den mutmaßli chen Tag der Entbindung angibt, 
maßgebend. Verschiebt sich der Zeitpunkt der 
Geburt, verkürzt oder verlängert sich die Frist 
entsprechend.

 Etwas anderes gilt bei einer Frühgeburt im 
medizinischen Sinne. In diesem Fall verlängert 
sich nach der Geburt die Schutzfrist auch noch 
um den Zeitraum, der vor der Geburt nicht in 
Anspruch genommen werden konnte (zusätz-
lich der 12-Wochen-Frist).

 In der Schutzfrist vor der Geburt dürfen Sie 
nur dann ausnahmsweise arbeiten, wenn Sie 
sich aus drücklich dazu bereiterklärt haben und 
der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin mit einer Wei-
terbeschäftigung einver standen ist. Sie können 
Ihre Entscheidung aber jederzeit widerrufen.  
Während der Schutzfrist nach der Geburt be-
steht ein absolutes Beschäftigungsverbot. In 
dieser Zeit dürfen Sie auch dann nicht beschäf-
tigt werden, wenn Sie dazu bereit wären.

Mutterschutz über die
Schutzfrist hinaus Das Ende der Schutzfrist bedeutet nicht unbe-

dingt das Ende des Mutterschutzes. Wenn Sie 
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in den ersten Monaten nach der Geburt des 
Kindes nur bedingt arbeitsfähig sind (ärztliche 
Be scheinigung) dürfen Sie unter Fortzah lung 
des vollen Entgeltes nur mit solchen Tätigkeiten 
beschäftigt werden, die Ihre Leistungsfähigkeit 
nicht übersteigen.

Erholungsurlaub
bleibt erhalten Ihr Anspruch auf Erholungsurlaub wird von 

den Schutzfristen in keiner Weise berührt. Auch 
während dieser Zeit entstehen Urlaubsansprü-
che. Sie können den Erholungsurlaub vor oder 
im An schluss an die Schutzfristen nehmen. 
Ihre Ansprüche bleiben auch dann erhalten, 
wenn Sie unmittelbar nach der Schutzfrist die 
Elternzeit antreten. Der Arbeitgeber/die Arbeit-
geberin hat den Resturlaub nach der Elternzeit 
im laufenden oder im nächsten Ur laubs  jahr zu 
gewähren.

 Stillzeit

Beschäftigungs verbote Auch stillende Mütter sind besonders geschützt. 
Für stillende Frauen gelten im Wesentlichen 
die gleichen Beschäftigungsverbote wie für 
Schwan gere.

Stillpausen Wenn Sie nach der Mutterschutzfrist oder in 
der Elternzeit die Arbeit wieder aufnehmen, 
Ihr Kind aber noch stillen wollen, können Sie 
Stillpausen während der Arbeitszeit beanspru-
chen. Ein Verdienstausfall darf durch die Stillzeit 
nicht eintreten. Dieser Anspruch besteht selbst-
verständlich auch, wenn der Vater im Rahmen 
seiner Elternzeit das Kind betreut. Die Still zeit 
darf nicht von der Mutter vor- oder nachgear-
beitet werden und nicht auf festgesetzte Ruhe-
pausen angerechnet werden.
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Anspruch
geltend machen Die Freistellung muss bei Ihrem Arbeitgeber/Ih-

rer Arbeitgeberin beantragt werden. Besteht er/
sie auf einen Nach weis, muss das Stillen durch 
eine Bescheinigung eines Arztes/einer Ärztin 
oder der Hebamme attestiert werden. Sofern 
das Kind zu einer bestimmten Zeit gestillt wer-
den muss, sollte auch dies, um Streitigkeiten 
über den Zeitpunkt der Frei stellung vorzubeu-
gen, in das Attest aufgenommen werden. Die 
Kosten des Attests muss der Arbeitgeber/die 
Arbeitgeberin tragen.

Stillen bis zu
welchem Alter? Der Anspruch auf Stillzeiten ist nicht an ein 

bestimmtes Alter des Kindes gebunden. Er ist 
viel mehr davon abhängig, bis wann das Kind 
haupt sächlich mit Muttermilch ernährt wird. Bis 
zum ersten Lebensjahr des Kindes werden 
Stillzei ten deshalb auch als unproblematisch 
angesehen. Nach Vollendung des ersten Le-
bensjahres besteht ein Anspruch auf Stillzeit 
nur ausnahmsweise, wenn das Stillen aus 
besonderen medizinischen Gründen weiterhin 
notwendig oder zweckmäßig ist.

Mindestzeiten Die Zeit zum Stillen ist durch das Mutterschutz-
gesetz (§ 7) gesichert. Anspruch besteht auf 
die erforderliche Still zeit, einschließlich der 
Fahr zeiten, zumindest aber auf zweimal täglich 
eine halbe Stunde oder einmal eine Stunde. 
Werden mehr als acht Stunden zusammenhän-
gend gearbeitet, erhöht sich die Mindestzeit auf 
zweimal 45 Minuten oder einmal 90 Minuten.

 Auch als Teilzeitbe schäftigte haben Sie einen 
Frei stellungsanspruch, wenn das Stillen wäh-
rend der Arbeitszeit erforderlich ist.
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Mehr als die gesetz-
lichen Mindestzeiten Eine Überschreitung der gesetzlichen Min-

dest  zeiten ist möglich, wenn das Kind zu 
einer bestimm ten Zeit gestillt werden muss. 
Allerdings sind die Still zeiten durch „organisa-
torische Maß nahmen“ (z. B. Stillen unmittelbar 
vor oder nach der Arbeit) mög lichst gering zu 
halten. Es empfi ehlt sich deshalb, die Min-
destzeiten als Richtschnur zu neh men und bei 
einem erheblich größeren Zeitaufwand mit Hilfe 
eines ärztlichen Attests die Notwendigkeit und 
den zeitlichen Umfang des Stillens zu belegen.

 Verweigert ein Betrieb die erforderlichen Still-
zeiten, dann sollten Sie sich an die Bezirksre-
gierung Detmold wenden. Die Behörde kann 
im Einzel fall Zahl und Dauer der Stillzeiten 
festlegen oder die Einrichtung von Stillräumen 
vorschreiben.

 Finanzielle Ansprüche während der Schutz-
fristen

Mutterschaftsgeld Mutterschaftsgeld wird für die Dauer der Schutz       -
fri sten vor und nach der Entbindung gezahlt.

... in Höhe des
Nettoverdienstes Wenn Sie in der gesetzlichen Kranken ver-

siche rung versichert sind, erhalten Sie von 
Ihrer Kranken kasse ein Mutterschaftsgeld 
bis zu 13 Euro täglich, wenn bei Beginn der 
6-Wochen-Schutzfrist vor der Entbin dung 
ein Arbeits- oder Heimar beitsverhältnis be-
steht oder das Arbeitsverhältnis während der 
Schwan      ger schaft von dem Arbeitge ber/der 
Arbeitgeberin zulässig aufgelöst worden ist.
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Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin muss für 
die Zeit der Mutter schutzfristen zu diesem 
Mutterschaftsgeld von täg lich bis 13 Euro ei-
nen Zuschuss zahlen, so dass Sie auf Ihren 
durchschnittlichen Nettoverdienst der letzten 
13 Wochen bzw. der letzten drei Monate vor 
Be ginn der Schutzfrist kommen.

 Wenn Sie ein weiteres Kind erwarten, können 
Sie Ihre bestehende Elternzeit vorzeitig be-
enden. Sie erhalten in den Schutzfristen vor 
und nach der Entbindung Mutterschaftsgeld von 
Ihrer Krankenkasse in Höhe von 13 Euro täg  lich 
und den Arbeitgeber/Arbeitgeberinnenanteil.

 Wenn Sie befristet beschäftigt sind und Ihr 
Ar beitsvertrag während der Mutterschutzfristen 
endet, haben Sie Anspruch auf Mutterschafts-
geld in Höhe des Nettoverdienstes für die Zeit, 
in der Ihr Arbeitsvertrag noch läuft. Nach Be-
endigung Ihres Arbeitsverhältnisses haben Sie 
keinen Anspruch mehr auf den Zuschuss Ihres 
Arbeitgebers/Ihrer Arbeitgeberin. Für die restli-
che Schutzfrist erhalten Sie Mutterschaftsgeld 
in Höhe des Krankengeldes.

... in Höhe der
Lohn ersatzleistungen Wenn Sie arbeitslos sind und bei Beginn der 

Schutzfrist vor der Geburt des Kindes Anspruch 
auf Arbeitslosengeld I oder vergleichbare Leis-
tungen haben, erhalten Sie Mutterschafts geld 
in Höhe der entsprechenden Lohnersatzleistun-
gen. Das Mutterschaftsgeld wird in diesen 
Fällen nicht vom Arbeitsamt, sondern von der 
zuständigen Krankenkasse gezahlt.

Antrag auf
Mutterschaftsgeld Das Mutterschaftsgeld muss bei der Kranken-

kasse beantragt werden. Dazu benötigen Sie 
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eine Bescheinigung, die Ihr Arzt/Ihre Ärztin in-
nerhalb von sieben Wochen vor dem voraus-
sichtlichen Geburts termin ausstellen muss. 
Darüber hinaus müssen Sie der Krankenkasse 
eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers/Ihrer 
Arbeitgeberin vorlegen, die die Angaben für die 
Errechnung des Mutterschaftsgel des enthält.

Mutterschaftsgeld für
familienversicherte und
privat krankenversicher-
te Arbeitnehmerinnen

 Wenn Sie nicht selbst Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse sind (z. B. privat krankenversi-
chert und in einem Angestelltenverhältnis ste-
hen oder  in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung familienversichert und in einem geringfügi-
gen Beschäftigungsverhältnis stehen), erhalten 
Sie unter den gleichen Voraus setzungen wie die 
Mitglieder der gesetzlichen Kranken versiche-
rung Mutterschaftsgeld. Dazu müssen Sie einen 
An trag an das Bundesver siche rungs amt, Mut-
ter schaftsgeldstelle, Friedrich-Ebert-Allee 38, 
53113 Bonn, Telefon 02 28/6 19-18 88, richten. 
Dieses Mutterschaftsgeld beträgt für die Zeit 
der Schutzfrist insgesamt höchs tens 210 Euro. 
Wenn Sie in einem Angestelltenverhältnis 
beschäftigt sind, erhalten Sie einen Arbeitge-
berzuschuss in Höhe der Differenz zwischen 
13 Euro täglich und dem durchschnittlichen 
Nettoentgelt. Geringfügig Beschäftigte erhalten 
keinen Zuschuss von ihrem Arbeitgeber/ihrer 
Arbeitgeberin. Das Mutterschaftsgeld beträgt 
höchstens bis zu 210 Euro.

 Das Mutterschaftsgeld und der Arbeit geber zu-
schuss zum Mutter schafts  geld sind steuer- und 
sozialabgabenfrei. Es wird netto ausgezahlt.
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Soziale Sicherung bleibt Auch während der Zeit, in der Sie Mutterschafts-
geld beziehen, bleiben Sie in der gesetzlichen 
Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung versichert. Sie müssen in dieser Zeit keine 
Beiträge entrichten. Wenn die Berechtigung von 
Mutterschaftsgeld nicht mehr besteht, haben 
Sie grundsätzlich die Möglich keit, sich freiwillig 
weiter zu versichern. Dieser Wunsch muss der 
Krankenkasse innerhalb von drei Monaten 
nach Beendigung der Mitgliedschaft mit geteilt 
werden. 

 In der Rentenversicherung werden die Schutz      -
fri sten als Ausfallzeiten berücksichtigt, wenn 
durch Schwangerschaft oder Wochenbett eine 
rentenversi cherungspfl ichtige Beschäftigung 
unterbrochen wird.

 In der Arbeitslosenversicherung werden 
Zeiten, für die Mutterschaftsgeld gezahlt wird, 
so behandelt, als ob Beiträge entrichtet worden 
wären.

Weitere Ansprüche Allen in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherten Frauen werden weitere Leistungen 
gewährt, und zwar unabhängig davon, ob sie 
als Mitglied oder familienkrankenversichert 
sind.

 Dazu gehören:

 ●  ärztliche Betreuung und Hilfe sowie Heb am-
men hilfe,
 ●  Versorgung mit Verband-, Arznei- und Heil-
mitteln,
 ●  Pfl ege in einer Entbindungs- oder Kranken-
anstalt sowie Hilfe und Wartung durch Haus-
pfl egerinnen,
 ●  Haushaltshilfe.
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 Sie können eine Haushaltshilfe erhalten, 
soweit Ihnen wegen Schwangerschaft oder 
Entbindung die Weiterführung des Haushalts 
nicht möglich ist und eine andere im Haushalt 
lebende Person den Haushalt nicht weiterfüh-
ren kann. 

 Die Haushaltshilfe ist − von dringenden Fällen 
abgesehen − vor ihrer Inanspruchnahme bei 
der Krankenkasse zu beantragen. Diesem 
Antrag ist eine ärztliche Bescheinigung beizu-
fügen, die Angaben über die voraussichtliche 
Dauer der erforderlichen Maßnahmen enthält. 
Die Anträge erhalten Sie bei Ihrer Kranken-
kasse.

Hilfe für Betriebe Alle Betriebe, unabhängig von der Anzahl 
der Beschäftigten, erhal ten im sogenannten 
U-2-Verfahren die nachstehend genannten 
Aufwendungen, die ihnen für schwangere 
Mitarbeiterinnen entstehen, in vollem Umfang 
erstattet. Dazu zählen sowohl die Arbeitgeber-
zuschüsse zum Mutterschaftsgeld als auch das 
Entgelt, das als Mutterschutzlohn bei Beschäfti-
gungs ver  boten (allgemeine oder individuelle 
Be schäf ti gungs verbote) gezahlt wird. Die 
Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur gesetzl. 
Kran ken-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung werden eben   falls erstattet.

 Die gesetzlichen Krankenkassen sind für die 
Zahlung der Erstattungsbeiträge zuständig. Sie 
erfolgen auf Antrag. 
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Elterngeld

Mütter und Väter, die ein Kind nach der Geburt 
selbst betreuen und nicht voll erwerbstätig 
sind, haben einen Anspruch auf Elterngeld. 
Kernelement des Elterngeldes ist eine prozen-
tuale Leistung in Anlehnung an das Erwerbs-
einkommen; das Elterngeld ist somit eine Loh-
nersatzleistung. Ersetzt werden 65 - 67 % des 
wegfallenden Einkommens, maximal jedoch 
1.800 Euro im Monat. Das Min dest el tern geld 
beträgt 300 Euro. 

 Anspruch auf Elterngeld

Elterngeld erhalten berufstätige Frauen und 
Män ner, Studierende, Er   werbs lose, Auszubil-
dende, Selbständige, Beamte, Adoptiv- und 
Adoptionspflegeeltern sowie nicht eheliche 
Väter und Stiefeltern.

Sie erhalten Elterngeld, wenn  

 ● Sie Ihren gewöhnlichen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben
 ●  Sie mit Ihrem Kind in einem Haushalt leben 
und es selbst betreuen und erziehen
 ●  Sie nicht mehr als 30 Stunden in der Woche 
erwerbstätig sind.

 Ausnahme:
Wenn Sie als Tagespfl egeperson nicht mehr als 
fünf Kinder betreuen, gilt die Wochenar beits-
zeitbegrenzung von maximal 30 Stunden nicht.

Adoptiv- und Adoptionspfl egeeltern steht 
Elterngeld zu, wenn die angenommenen Kinder 
nicht älter als acht Jahre alt sind. Sie können 
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Elterngeld für den geltenden Zeitraum (14 Mo-
nate) längstens bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres beziehen.

Ausländische Mitbürger/Mitbürgerinnen, die 
das Elterngeld in Anspruch nehmen möchten, 
müssen eine Niederlassungserlaubnis oder 
eine Aufenthaltserlaubnis, die zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit berechtigt, besitzen. Der 
Besitz einer anderen Aufenthaltserlaubnis kann 
den Anspruch auf Elterngeld berechtigen, wenn 
Sie sich mindestens drei Jahre rechtmäßig oder 
geduldet im Bundesgebiet aufhalten und hier 
berechtigt erwerbstätig sind. 

Wenn Sie Ihr Kind vorübergehend (ca. zwei 
Monate) aus wichtigem Grund (z. B. Krank-
heit) nicht selbst betreuen können, bleibt der 
Anspruch auf Elterngeld bestehen.
 

Härtefälle In Fällen besonderer Härte können auch Groß-
eltern, Tanten, Onkel, ältere Geschwister des 
Kindes oder deren Partner/Partnerinnen das 
Elterngeld in Anspruch nehmen, wenn die Mut-
ter und der Vater gestorben, schwer erkrankt 
oder behindert sind. In diesem Fall müssen die 
sonstigen Voraussetzungen für einen Eltern-
geldanspruch erfüllt sein.

Dauer des bisherigen
Elterngeldes Das Elterngeld wird grundsätzlich für zwölf 

Monate gezahlt. Zusätzlich werden zwei Part-
ner- bzw. Partnerinnenmonate als Bonus ge-
währt, wenn auch der andere Elternteil wegen 
der Kindererziehung seine Erwerbstätigkeit 
einschränkt oder unterbricht.
Wichtig: Die zwei Zusatzmonate werden nur 
gewährt, wenn dadurch eine Erwerbsminde-
rung erfolgt.
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Es ist auch möglich, sich monatlich nur die 
Hälfte des Elterngeldes auszahlen zu lassen, 
dafür aber über den doppelten Zeitraum.

Alleinerziehende, die während des Bezugs 
von Elterngeld ihre Erwerbstätigkeit ganz un-
terbrochen haben und nicht Teilzeit arbeiten, er-
halten Elterngeld auch für 14 Monate unter der 
Voraussetzung, dass das Kind alleine bei ihnen 
in der Wohnung lebt und sie die Voraussetzun-
gen für den steuerlichen Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende erfüllen. Der Entlastungsbe-
trag (1.908 Euro) wird bei der Lohnsteuer in der 
Steuerklasse II berücksichtigt.

Wichtig: Auch hier werden die zwei Zusatzmo-
nate nur gewährt, wenn dadurch eine Erwerbs-
minderung erfolgt.

In Ausnahmefällen erhalten Elternteile auch 
14 Monate Elterngeld, deren Partner/Partnerin 
aus objektiven Gründen keine Elternzeit über-
nehmen kann, z. B. bei schwerer Krankheit 
oder Schwerstbehinderung – oder wenn eine 
Gefährdung des Kindeswohles gegen diese 
Übernahme spricht.

 ElterngeldPlus

 Das ElterngeldPlus unterstützt Eltern, die schon 
während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbei-
ten wollen. Dabei können Sie den Umfang der 
Wochenarbeitsstunden selbst bestimmen bis 
zu einer Obergrenze von 30 Stunden in der 
Woche. In diesen Fällen können Sie länger als 
bisher  Elterngeld in Anspruch nehmen. Wäh-
rend  in der Vergangenheit − auch bei einer 
Teilzeittätigkeit  – max. nur 12 bzw.14 Monate 
Elterngeld ausgezahlt wurde,  können Sie jetzt 
das ElterngeldPlus doppelt so lange bezie-
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hen.  Aus einem Elterngeldmonat werden zwei 
ElterngeldPlus-Monate. Das Kontingent von 
bisher max. 14 Elterngeld-Monatsbeiträgen 
erhöht sich somit auf 28 ElterngeldPlus-Mo-
natsbeiträge.

Alternativ können Sie auch mit Ihrem Partner 
beschließen, sich die Betreuung und Er-
werbstätigkeit zu teilen. In diesen Fällen wird 
das ElterngeldPlus über einen Zeitraum von 
14 Monaten gezahlt.

Alleinerziehende können das Angebot im 
gleichen Maße nutzen. Statt der regulären 12 
bzw. 14 Monate können sie 24 bzw. 28  Eltern-
geldPlus-Beiträge erhalten.

ElterngeldPlus muss für mindestens zwei Mo-
nate beantragt werden. 

Höhe des 
ElterngeldPlus Sind Sie nach der Geburt Ihres Kindes in Teilzeit 

erwerbstätig, ersetzt das ElterngeldPlus das 
wegfallende Einkommen höchstens bis zur 
Hälfte des Elterngeldes, das Sie ohne Teilzeit 
nach der Geburt Ihres Kindes bekämen. Das 
bedeutet, das ElterngeldPlus ist in seiner 
monatlichen Höhe maximal begrenzt auf die 
Hälfte des Elterngeldes, das Ihnen bei voll-
ständiger Erwerbsunterbrechung (also ohne 
Teilzeittätigkeit) zustehen würde.

 Beispiel:
Schritt 1: Ihr maßgebliches Nettoeinkommen 
vor der Geburt beträgt 2.000 Euro monatlich.
Nach der Geburt erhalten Sie ein Nettoein-
kommen in Höhe von 900 Euro monatlich.
Die Differenz zwischen Ihrem Einkommen vor 
der Geburt und nach der Geburt durch Teilzeit 
beträgt 1.100 Euro.
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Schritt 2: Ihr Basiselterngeldanspruch ohne 
Erwerbstätigkeit beträgt 1.300 Euro (65 % von 
2.000 Euro). Diese Summe wird halbiert und 
beträgt 650 Euro. 

Schritt 3: Jetzt wird vom Differenzbetrag 
zwischen Ihrem Einkommen vor der Geburt 
und nach der Geburt (in unserem Beispiel 
1.100 Euro) der Elterngeldanspruch berech-
net: 65 % von 1.100 Euro sind 715 Euro. 

Ergebnis: Da Ihr Elterngeldanspruch bei Teil-
zeit (715 Euro) über dem hälftigen Basiseltern-
geld (650 Euro) liegt, erhalten Sie die maximale 
Summe von 650 Euro.

Beispiel:
Schritt 1: Ihr maßgebliches Nettoeinkommen 
vor der Geburt beträgt 2.000 Euro monatlich.
Nach der Geburt erhalten Sie ein Nettoein-
kommen in Höhe von 1.500 Euro monatlich.
Die Differenz zwischen Ihrem Einkommen 
vor der Geburt und nach der Geburt beträgt 
500 Euro.

Schritt 2: Ihr Basiselterngeldanspruch ohne 
Erwerbstätigkeit beträgt 1.300 Euro (65 % von 
2.000 Euro). Diese Summe wird halbiert und 
beträgt 650 Euro. 

Schritt 3: Jetzt wird vom Differenzbetrag zwi-
schen Ihrem Einkommen vor der Geburt und 
nach der Geburt (in unserem Beispiel 500 Euro) 
der Elterngeldanspruch berechnet: 65 % von 
500 Euro sind 325 Euro. 

Ergebnis: Da Ihr Elterngeldanspruch bei 
Teilzeit (325 Euro) unter dem hälftigen Basisel-
terngeld (650 Euro) liegt, erhalten Sie 325 Euro 
ElterngeldPlus.
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Grundsätzlich gilt: Wenn der Teilzeitverdienst 
geringer als die Hälfte Ihres zu berücksich-
tigenden Nettoeinkommens vor der Geburt 
liegt, erhalten Sie das hälftige Basiselterngeld. 
Wenn hingegen der Teilzeitverdienst höher als 
die Hälfte Ihres zu berücksichtigenden Netto-
einkommens vor der Geburt liegt, erhalten Sie 
das tatsächliche Elterngeld bei Teilzeit.

ElterngeldPlus können Sie auch beziehen, 
wenn Sie nicht erwerbstätig sind. Dann erhalten 
Sie den halben Basiselterngeldbetrag über den 
doppelten Zeitraum.

Partnerschaftsbonus Der Partnerschaftsbonus ermöglicht vier weitere 
ElterngeldPlus-Monate zu nutzen, wenn beide 
Elternteile gleichzeitig über einen Zeitraum von 
vier Monaten zwischen 25 und 30 Wochenstun-
den erwerbstätig sind.

Auch Alleinerziehende erhalten eine zusätzli-
che Förderung, die mit dem Partnerschaftsbo-
nus vergleichbar ist. Wie Elternpaare können 
Sie für vier weitere Monate ElterngeldPlus 
beziehen, wenn Sie in mindestens vier aufei-
nanderfolgenden Monaten zwischen 25 und 
30 Wochenstunden erwerbstätig sind.

Die Höhe des Elterngeldes in einem Partner-
schaftsbonus-Monat wird genauso berechnet 
wie in einem ElterngeldPlus-Monat.

Kombination Elterngeld 
und ElterngeldPlus Insgesamt stehen Ihnen 12 bzw. 14 Elterngeld-

monate in der bisherigen Form zur Verfügung, 
die Sie flexibel in ElterngeldPlus-Monate 
aufteilen können. Sie können beispielsweise 
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neun Monate volles Elterngeld und anschlie-
ßend sechs Monate ElterngeldPlus beziehen. 
Nach dem 14. Lebensmonat des Kindes kann 
nur noch ElterngeldPlus bezogen werden. Dies 
muss ab dem 15. Lebensmonat von mindestens 
einem Elternteil ohne Unterbrechung gesche-
hen. Dabei können sich Eltern untereinander 
abwechseln.

Elterngeldrechner Mit Hilfe des Elterngeldrechners 
 www.familien-wegweiser.de 
 können Sie vorab unverbindlich  Ihren Anspruch 

auf Elterngeld selbst ermitteln und Elterngeld, 
ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus mit-
einander kombinieren. 

In der Zeit, in der Sie Mutterschaftsgeld erhal-
ten, wird kein Elterngeld gezahlt. Die Dauer 
des Bezuges von Elterngeld wird dadurch nicht 
verlängert, da beide Leistungen den gleichen 
Zweck verfolgen. Das begrenzte Mutterschafts-
geld des Bundesversicherungsamtes in maxi-
maler Höhe von 210 Euro wird jedoch nicht auf 
das Elterngeld angerechnet.



Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „ElterngeldPlus-Die 
neue Generation Vereinbarkeit“

Die neuen Leistungen ermöglichen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
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Antrag Das Elterngeld ist schriftlich bei der Stadt Biele-
feld, Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -, 
Niederwall 23, 33602 Bielefeld, zu beantragen 
(Neues Rathaus, 1. Etage, Flur D, Zimmer 
103 und Flur G, Zimmer 126 - 134). Es wird 
höchstens drei Monate rückwirkend gezahlt. 
Sie sollten es deshalb mög lichst direkt nach 
der Geburt beantragen.

Mit dem Antrag sind in der Regel folgende 
Unterlagen einzureichen:

 ● Geburtsbescheinigung,
 ● Nachweise zum Erwerbseinkommen,
 ● Arbeitszeitbestätigung durch den Arbeitgeber/
die Arbeitgeberin bei Teilzeit im Bezugszeit-
raum des Elterngeldes bzw. eine Erklärung 
über die Arbeitszeit bei selbständiger Arbeit,
 ● Bescheinigung der Krankenkasse über das 
Mutterschaftsgeld,
 ●  Bescheinigung über den Arbeitgeberzu-
schuss zum Mutterschaftsgeld.

Da das Elterngeld – mit Ausnahme des Sockel-
betrages – nur für das tatsächlich wegfallende 
Einkommen gezahlt wird, muss bei Antragstel-
lung auch erklärt werden, ob und in welchem 
Umfang in der Zeit des Elterngeldbezugs vor-
aussichtlich Erwerbseinkommen erzielt wird. 
Dabei müssen Sie auch zwischen dem Bezug 
von bisherigem Elterngeld und ElterngeldPlus 
wählen. Dies müssen Sie monatsweise festle-
gen, können das aber nachträglich noch ändern 
für noch nicht ausgezahlte Monatsbeträge. 
Monate, in denen bereits ElterngeldPlus bezo-
gen wurde, können nachträglich in Elterngeld-
monate umgewandelt werden. Nach Ablauf 
des Elterngeldbezugs ist dann das tatsächlich 
erzielte Einkommen nachzuweisen.
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Sie dürfen den Bezug des Elterngeldes einmalig 
ohne Begründung ändern. Eine Änderung ist 
nur dann möglich, wenn für diese Zeit noch kein 
Elterngeld ausgezahlt wurde.

Höhe des Elterngeldes Das Elterngeld beträgt 67 % Ihres bisherigen 
Nettoeinkommens. In den Fällen, in denen Ihr 
durchschnittlich erzieltes monatliches Einkom-
men vor der Geburt höher als 1.200 Euro war, 
sinkt der Prozentsatz schrittweise von 67 % 
auf maximal 65 %. Für je zwei Euro, die das 
Einkommen über 1.200 Euro liegt, sinkt das 
Elterngeld um 0,1 %. Bei einem Einkommen 
von 1.240 Euro im Monat wird dies erreicht. Es 
werden maximal 1.800 Euro pro Monat gezahlt, 
d. h. auch wenn Ihr letztes Nettoeinkommen 
höher als 2.770 Euro liegt (65 % von 2.770 Euro 
= 1.800 Euro), bekommen Sie nur 1.800 Euro.

Wenn Sie vor der Geburt nicht erwerbstätig 
waren, haben Sie einen Anspruch auf den So-
ckelbetrag in Höhe von 300 Euro. Seit Januar 
2011 wird der Sockelbetrag mit anderen Sozial-
leistungen verrechnet. D. h., Sie erhalten nicht 
zusätzlich 300 Euro Elterngeld, wenn Sie Arbeits-
losengeld II, Sozialhilfe bzw. Kinderzuschlag be-
ziehen (Ausnahme siehe Elterngeldfreibetrag).

Dies gilt auch für diejenigen, die statt 300 Euro 
monatlich über einen längeren Zeitraum die 
Auszahlung von nur 150 Euro monatlich be-
antragt haben.

Elterngeldfreibetrag Elterngeldberechtigte, die ALG II, Sozialhilfe 
oder Kinderzuschlag beziehen und die vor 
der Geburt ihres Kindes erwerbstätig waren, 
erhalten einen Elterngeldfreibetrag. Dieser 
Freibetrag entspricht dem Einkommen vor der 
Geburt und beträgt höchs tens 300 Euro.
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 Beispiel 1:
Sie erhalten aufgrund Ihres Erwerbsein kom-
mens vor der Geburt Ihres Kindes Elterngeld 
von mehr als 300 Euro monatlich (ohne Ge-
schwisterbonus bzw. Mehrlingszuschläge), 
dann bleibt Ihr Elterngeld wie bisher in Höhe 
von 300 Euro anrechnungsfrei.

 Beispiel 2:
Sie hatten im Jahr vor der Geburt Ihres Kindes 
ein Nettoeinkommen von 160 Euro im Monat. 
Durch den Freibetrag bleiben Ihnen diese 
160 Euro erhalten und dürfen nicht vom ALG II, 
von der Sozialhilfe oder dem Kindergeldzu-
schlag abgezogen werden.

Geringverdiener-/
Geringverdienerinnen-
Komponente Um Personen mit einem geringeren Einkommen 

(bis 1.000 Euro Nettoeinkommen) besser zu 
stellen als Personen, die keiner Erwerbstätig-
keit nachgehen, wurde die Geringver diener-/
Geringverdienerinnen-Komponente einge-
führt. Da durch erhalten Sie nicht nur 67 % Ihres 
letzten Einkommens, sondern bis zu 100 % als 
Elterngeld ausbezahlt.

Zur Berechnung ergeben sich folgende Schritte:
Zuerst wird Ihr Nettoeinkommen von 1.000 Euro 
abgezogen und das Ergebnis durch 20 geteilt. 
Dieses Ergebnis wird zu den 67 % addiert, so 
dass ein höherer Prozentsatz entsteht.

 Beispiel:
Ihr letztes Nettoeinkommen beträgt 800 Euro:
1. 1.000 € – 800 € = 200 €
2.    200 € :    20    =   10 
3.      67 % +  10    =   77 %
4.      77 % von 800 € = 616 €
Sie erhalten also anstelle von 536 € (67 % von 
800 €) ein Elterngeld in Höhe von 616 €).
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Anrechenbares „Netto-
einkommen“ Für die Berechnung des Elterngeldes werden 

von dem steuerpfl ichtigen Bruttoeinkommen 

 ● Steuern (Einkommenssteuer, Solidaritäts-
zuschlag, Kirchensteuer) pauschal anhand 
des in der Lohnabrechnung gebräuchlichen 
Programmablaufplans für die Steuerberech-
nung im Lohnsteuerverfahren ermittelt und 
abgezogen.
 ● Pfl ichtbeiträge zur Sozialversicherung (Ren-
ten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pfl ege-
versicherung) pauschal in Höhe von 21 % 
abgezogen.
 ● Werbungskosten in Höhe von 1.000 Euro 
abgezogen.  

Einmalzahlungen wie Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld werden bei der Einkommenser-
mittlung nicht berücksichtigt. Dabei kann es 
sein, dass dieses von der Elterngeld-Stelle 
errechnete Nettoeinkommen von Ihrem Netto-
einkommen auf dem Gehaltszettel abweicht. 
Maßgeblich sind ausschließlich Einkünfte aus 
Erwerbstätigkeit. Einkünfte z. B. aus Vermie-
tung und Verpachtung bleiben unberücksichtigt.

Bei Selbständigen wird der wegen der Be-
treuung des Kindes wegfallende Gewinn nach 
Abzug der darauf entfallenden Steuern zu 
67 % bzw. zu 65 % (in den Fällen, in denen Ihr 
durchschnittlich erzielter monatlicher Gewinn 
vor der Geburt höher als 1.200 Euro war) er-
setzt. Der Gewinn wird nach steuer recht li chen 
Grundsätzen ermittelt.

Gewinneinkünfte aus selbständiger Arbeit wer-
den in aller Regel über den Steuerbescheid des 
letzten abgeschlossenen Veranlagungszeit-
raums vor der Geburt des Kindes nachgewie-
sen. Liegt der Steuerbescheid zum Zeitpunkt 
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der Antragstellung für das Kalenderjahr noch 
nicht vor, kann dieser nachgereicht werden. 
Das Elterngeld wird dann vorläufi g z. B. auf 
Grundlage des vorangegangenen Steuerbe-
scheides berechnet.

Einkommen während des Bezuges von Eltern-
geld wird weiterhin anhand von Einnahmen- 
und Überschuss-Rechnungen ermittelt. Diese 
Ermittlung wird jedoch erleichtert, in dem für die 
Betriebsausgaben eine Pauschale von 25 % 
auf die Einnahmen angesetzt werden kann.

Steuerfreie Einnahmen
und Zuschläge Steuerfreie Einnahmen wie etwa Kranken-

geld, Mutterschaftsgeld oder Arbeitslosengeld 
sowie steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeit werden bei der 
Einkommensermittlung für das Elterngeld nicht 
berücksichtigt.

Berechnungsgrundlage Maßgeblich ist das Durchschnittseinkommen 
der letzten zwölf Kalendermonate vor der Ge-
burt des Kindes, und zwar von dem Elternteil, 
der das Elterngeld beansprucht. Bei der Be-
stimmung der zwölf Kalendermonate werden 
Monate mit Bezug von Mutterschaftsgeld und 
Elterngeld (z. B. bei einem weiteren Kind) nicht 
mitgezählt. Die Höhe des Partner- bzw. Part-
nerin neneinkommens bleibt bei der Berech-
nung unberücksichtigt. 

Dabei wird das monatliche Einkommen der 
letzten zwölf Kalendermonate addiert und durch 
die Anzahl der Monate (zwölf) geteilt. Haben 
Sie beispielsweise nur in den letzten sechs 
Monaten vor der Geburt ein Einkommen erzielt, 
werden die fehlenden sechs Monate mit null 
(kein Einkommen) gekennzeichnet. Dadurch 
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verringert sich Ihr durchschnittliches Erwerbs-
einkommen unter Umständen erheblich.

 Beispiel:
Vor der Geburt Ihres Kindes sind Sie sechs 
Monate erwerbstätig und verfügen über ein 
Nettoeinkommen in Höhe von 1.000 Euro.
6 Monate x 1.000 € = 6.000 €
6 Monate x  0 € = 0 €
6.000 €    :  12 Monate = 500 €
Ihr durchschnittliches Nettoeinkommen liegt 
bei 500 Euro.

Fällt wegen einer schwangerschaftsbedingten 
Erkrankung Ihr bisheriges Erwerbseinkommen 
ganz oder teilweise aus, wird dieses gekürzte 
Einkommen nicht in die Berechnung einfl ießen.

Lohnsteuerklassen Die Höhe des Elterngeldes richtet sich nach 
Ihrem Nettoeinkommen vor und ggf. nach der 
Geburt und ist somit auch von der gewählten 
Steuerklasse abhängig.

Durch die Wahl der Steuerklasse kann ein fi -
nanzieller Nachteil ausgeglichen werden, wenn 
der besser verdienende Elternteil die Betreuung 
übernimmt.

 Beispiel:
Sie haben ein Nettoeinkommen in Höhe von 
830 Euro (Steuerklasse V), Ihr Partner verdient 
1.710 Euro (Steuerklasse III), Ihr gemeinsames 
Nettoeinkommen beträgt 2.540 Euro. Nehmen 
Sie im Anschluss an die Geburt des Kindes 
Elterngeld, erhalten Sie durch die Geringver-
diener-Komponente ca. 630 Euro. 
1.000 € - 830 €  =  170 €
170 € : 20  =  8,5
67 % + 8,5  =  75,5 %
75,5 % von 830 €  =  626,65 €
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Danach liegt Ihr gemeinsames Nettoeinkom-
men bei 2.336,65 Euro.

Betreut Ihr Partner das Kind, beträgt das  El  -
terngeld etwa 1.112 Euro (65 % von 1.710 Euro). 
Kehren Sie nun in den Beruf zurück und wählen 
als Alleinverdienerin die günstigere Steuerklasse 
III, erwirtschaften Sie statt 830 Euro ein 
Nettoeinkommen von ca. 1.250 Euro.

Bei dieser Konstellation erzielen Sie ge-
meinsam ein Nettoeinkommen in Höhe von 
2.362 Euro; ca. 25,35 Euro mehr als in der oben 
beschriebenen Variante.

Es muss folglich kein fi nanzieller Nachteil sein, 
wenn der Partner mit dem höheren Einkommen 
die Betreuung des Kindes übernimmt.

Für die Wahl und den Wechsel in eine andere 
Lohnsteuerklasse sind die steuerrechtlichen 
Regelungen maßgeblich. Grundsätzlich gilt, 
dass einmal im Jahr die Lohnsteuerklasse 
geändert werden kann.

Mehrlingsgeburten Bei Mehrlingsgeburten erhalten Sie für das 
zweite und jedes weitere Kind einen Bonus von 
300 Euro. Im Einzelfall kann der (Höchst-)Be-
trag von 1.800 Euro auch überschritten werden.

 Beispiel:
Sie sind Eltern von Drillingen geworden. Für das 
erste Kind bekommen Sie das Elterngeld nach 
den normalen Vorschriften des Elterngeldes. 
Bei einem Nettoeinkommen von 2.000 Euro 
erhalten Sie 1.300 Euro Elterngeld (65 % von 
2.000 Euro), für das zweite und dritte Kind 
bekommen Sie jeweils 300 Euro ausbezahlt. 
Insgesamt erhalten Sie dann 1.900 Euro El-
terngeld.
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Geschwisterbonus Familien mit mehreren Kindern erhalten einen 
sog. Geschwisterbonus. 

Zum einen wird bei der Ermittlung des Einkom-
mens vor der Geburt des Kindes die Zeit des 
Mutterschaftsgeldbezugs und insbesondere 
auch die Zeit des Elterngeldbezugs nicht 
berücksichtigt. Dadurch wird ein Absinken 
des Elterngeldes durch das in diesen Zeiten 
geringere oder fehlende Erwerbseinkommen 
vermieden.
Zum anderen wird das Ihnen zustehende El-
tern geld um zehn Prozent, mindestens aber um 
75 Euro im Monat erhöht; und zwar in folgenden 
Familienkonstellationen:

 ● Es lebt ein älteres Geschwisterkind unter drei 
Jahren mit im Haushalt.
 ● Mindestens zwei oder mehrere Geschwister-
kinder haben das sechste Lebensjahr noch 
nicht vollendet.
 ● Es lebt ein älteres Geschwisterkind unter 
14 Jahren mit einer Behinderung (mindestens 
20 % GdB) im Haushalt.

Ein anspruchsberechtigter Zwilling gilt nicht als 
weiteres Kind. Sie erhalten den Sockelbetrag 
in Höhe von 300 Euro (s. Mehrlingsgeburten).

Sobald die genannten Anspruchsvorausset-
zungen entfallen, endet der Anspruch auf den 
Geschwisterbonus.

 Beispiel 1:
Sie beziehen Elterngeld für Ihr erstes Kind durch 
Erwerbseinkommen vor der Geburt. Nach Ab-
lauf des Elterngeldes nehmen Sie noch ein wei-
teres Jahr Elternzeit und sind nicht erwerbstätig.
Vier Monate nachdem das Elterngeld einge-
stellt wurde, bekommen Sie Ihr zweites Kind. 
Bei der Ermittlung des Einkommens werden 
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die Zeiten vor der Geburt − mit Ausnahme der 
Zeiten, in denen Sie Mutterschaftsgeld und 
Elterngeld bezogen haben − zu Grunde gelegt. 
Das bedeutet, vor der Geburt Ihres zweiten 
Kindes können zwei Monate zur Ermittlung 
des Einkommens her angezogen werden, in 
denen Sie nicht erwerbstätig waren; denn sechs 
Wochen vor der Geburt haben Sie Anspruch 
auf Mutterschaftsgeld durch die Krankenkasse 
und bis vier Monate vor der Geburt haben Sie 
Elterngeld für das erste Kind bezogen, also 
Zeiten, die nicht berücksichtigt werden. Dabei 
werden „angebrochene“ Monate aufgerundet, 
das heißt, es werden statt sechs Wochen, in 
denen Sie Mutterschaftsgeld beziehen, acht 
Wochen nicht berücksichtigt.

Um den Durchschnittswert Ihres Nettoeinkom-
mens von zwölf Monaten zu ermitteln, werden 
die fehlenden zehn Monate vor der Geburt 
Ihres ersten Kindes herangezogen. In dieser 
Zeit bezogen Sie bspw. ein Nettoeinkommen 
in Höhe von 960 Euro.
10 Monate x 960 € = 9.600 €
2 Monate x        0 € =        0 €
9.600 € : 12 Monate =    800 €

Da Ihr durchschnittliches Nettoeinkommen 
unter 1.000 Euro liegt, erhalten Sie zusätzlich 
die sog. Geringverdienerinnen-Komponente.
1.000 € - 800 € = 200 €
200 € : 20 =  10
67 % + 10 =   77 %

Statt 67 % erhalten Sie 77 % Ihres durch-
schnittlichen Erwerbseinkommens in Höhe von 
800 Euro = 616 Euro.

Zusätzlich zu dem Elterngeld bekommen Sie 
den Geschwisterbonus in Höhe von 75 Euro 
(10 % von 616 Euro sind geringer) für den ge-
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samten Bezugszeitraum. Ihr Elterngeld beträgt 
insgesamt 691 Euro (616 Euro plus 75 Euro).

 Beispiel 2:
Sie haben nach der Geburt Ihres ersten Kin-
des durch Erwerbseinkommen vor der Geburt 
Elterngeld erhalten. Im Anschluss befi nden 
Sie sich weiterhin in Elternzeit und sind nicht 
erwerbstätig. Als Ihr erstes Kind 30 Monate 
(zweieinhalb Jahre) alt ist, wird das zweite Kind 
geboren. Bei der Ermittlung des Einkommens 
für das zweite Kind werden die Monate vor der 
Geburt herangezogen. Die Zeiten, in denen 
Sie Mutterschaftsgeld beziehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Da Sie in dem zurückliegenden Berechnungs-
zeitraum kein Einkommen erzielt haben, erhal-
ten Sie für Ihr zweites Kind den Sockelbetrag in 
Höhe von 300 Euro. Zusätzlich bekommen Sie 
den Geschwisterbonus in Höhe von 75 Euro für 
weitere sechs Monate. Nach Ablauf der sechs 
Monate wird Ihr erstes Kind drei Jahre alt und 
damit erlischt die Voraussetzung, dass ein 
älteres Geschwisterkind unter drei Jahren mit 
im Haushalt lebt.

Elterngeld und Steuern Das Elterngeld selbst wird nicht versteuert. Es 
wird aber zum Einkommen hinzugerechnet und 
wirkt sich unter Umständen auf die Höhe des 
individuellen Steuersatzes aus.

 Elterngeld und andere Leistungen

Mutterschaftsgeld Wenn Sie berufstätig sind, erhalten Sie das 
Elterngeld im Anschluss an das Mutterschafts-
geld, also erst nach der achten bzw. zwölften 
Woche nach der Geburt. Die Dauer des Bezu-
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ges von Elterngeld wird dadurch nicht verlän-
gert.

Das begrenzte Mutterschaftsgeld des Bun-
desversicherungsamtes (maximal 210 Euro) 
kann wegfallendes Erwerbseinkommen jedoch 
nicht ausgleichen und wird deshalb nicht an-
gerechnet.

Elterngeld und
Sozialleistungen Hatten Sie vor der Geburt Ihres Kindes ein 

Erwerbseinkommen, gibt es einen Elterngeld-
freibetrag. Dieser entspricht der Höhe Ihres Vor-
einkommens und beträgt bis zu max. 300 Euro. 
In dieser Höhe wird das Elterngeld nicht mit 
anderen einkommensabhängigen Soziallei-
stungen angerechnet (s. Elterngeldfrei be trag, 
Seite 27).
Bei Bezug von
- ALG II
- Sozialhilfe
- Wohngeld
- Kinderzuschlag
wird das Elterngeld oberhalb des Min dest be-
trages von 300 Euro als Einkommen berück-
sichtigt.

Aber: Bei Mehrlingskindern, die jeweils 
300 Euro erhalten, ist dieser Betrag für jedes 
Kind anrechnungsfrei. Dies gilt nur, wenn Sie 
vor der Geburt Ihrer Kinder ein Erwerbseinkom-
men erzielt haben.

Elterngeld und
Entgeltersatzleistungen Bei einem gleichzeitigen Bezug von Elterngeld 

und anderen Entgeltersatzleistungen werden 
diese – mit Ausnahme des Sockelbetrages 
in Höhe von 300 Euro – auf das Elterngeld 
angerechnet. D. h., beide Leistungen mit 
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Ausnahme des Sockelbetrages können nicht 
nebeneinander gewährt werden.

Die wichtigsten Entgeltersatzleistungen sind

 ● Arbeitslosengeld I
 ● Krankengeld
 ● Verletztengeld.

Krankenversicherung Waren Sie vor der Geburt Ihres Kindes Mitglied 
in einer gesetzlichen Krankenversicherung, 
blei ben Sie während der gesamten Dauer des 
Elterngeldbezuges und der Elternzeit bei-
tragsfrei versichert, es sei denn, Sie leisten 
in diesem Zeitraum Teilzeitarbeit und unter-
liegen damit der Krankenversicherungs pfl icht. 
Freiwillig Versicherte in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung sollten unbedingt bei 
ihrer Krankenkasse nachfragen, ob sie für die-
sen Zeitraum auch beitragsfrei versichert sind. 
Es gibt keine einheitliche Regelung; vielmehr 
obliegt es den jeweiligen Versicherungen, wie 
sie ihre Mitglieder einstufen. 

Selbständige und Studenten/Studentinnen 
sind von der beitragsfreien Mitgliedschaft in 
einer gesetzlichen Krankenversicherung aus-
genommen. Sie müssen auch während des 
Elterngeld bezuges eigene Beiträge an die 
Kranken versicherung entrichten.

Als Privatversicherte müssen Sie Ihre Ver-
siche  rungsbeiträge ebenfalls selbst tragen, und 
zwar auch den Arbeitgeberanteil.
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Elternzeit

 Anspruch auf Elternzeit

Mütter und Väter haben einen Anspruch auf 
Elternzeit, bis das Kind das dritte Lebensjahr 
vollendet hat. Mit Zustimmung des Arbeitgebers/
der Arbeitgeberin kann ein Anteil von bis zu 
zwölf Monaten der maximal 3-jährigen Elternzeit 
auch auf die Zeit bis zum achten Geburtstag 
des Kindes übertragen werden. Für Geburten 
ab dem 1. Juli 2015 gelten neue Elternzeitre-
gelungen (s. nächster Abschnitt „Flexibilisierung 
der Elternzeit). Bei einem Arbeits platzwechsel 
ist der Arbeitgeber/die Arbeit geberin nicht an 
eine erteilte Zustimmung des vor herigen Arbeit-
gebers/der vorherigen Arbeit geberin gebunden. 
Bei einem adoptierten oder in Vollzeitpfl ege 
genommenen Kind kann die Elternzeit von 
insgesamt drei Jahren vom Tag der Aufnahme 
des Kindes bis längstens zur Vollendung des 
achten Lebens jahres genommen werden. Auch 
hier gilt die Möglichkeit, einen Anteil von bis zu 
zwölf Monaten bis zum Ende des achten Le-
bensjahres zu übertragen.

Flexibilisierung 
der Elternzeit Für Geburten ab dem 1. Juli 2015 gelten neue, 

fl exiblere Regelungen zur Elternzeit. Weiterhin 
können 36 Monate pro Elternteil in Anspruch 
genommen werden, davon können dann aber 
24 Monate statt wie bisher zwölf Monate zwi-
schen dem dritten und achten Geburtstag des 
Kindes eingesetzt werden. Eine Zustimmung 
des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin ist (fast) 
nicht mehr erforderlich. Lediglich beim dritten 
Abschnitt der Elternzeit kann der Arbeitgeber/
die Arbeitgeberin aus dringenden betrieblichen 
Gründen die Elternzeit  ablehnen, wenn dieser 
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Abschnitt  zwischen dem dritten und achten 
Geburtstag des Kindes liegt.
Achtung: Die Anmeldefrist für die Elternzeit  
zwischen dem dritten und achten  Geburtstag 
des Kindes wird auf 13 Wochen erhöht.

Einen Anspruch auf Elternzeit haben Mütter 
oder Väter, die in einem Arbeitsverhältnis ste-
hen. Elternzeit kann in jedem Arbeitsverhältnis 
genommen werden, also auch bei befristeten 
und bei geringfügigen Beschäftigungen (bis 
450 Euro monatlich). Auszubildende, Umschü-
ler/Umschülerinnen, zur berufl ichen Fortbildung 
Beschäftigte und in Heimarbeit Beschäftigte 
können ebenfalls Elternzeit beantragen.

Befristete Arbeitsverträge verlängern sich durch 
die Elternzeit nicht. Bei Ausbildungsverträgen 
und Verträgen wissenschaftlicher Mit arbeiter/
Mitarbeiterinnen können Ausnahmen bestehen. 
Informieren Sie sich bei der zuständigen Kam-
mer (z. B. Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer) bzw. bei der zuständigen 
Kultusbehörde.

Voraussetzungen Wer Elternzeit nehmen will, muss mit dem Kind 
in einem Haushalt leben, es überwiegend selbst 
betreuen und erziehen und darf nicht mehr als 
30 Wochenstunden beschäftigt sein.

 Sie können auch Elternzeit zur Betreuung 
eines Enkelkindes, eines Bruders bzw. einer 
Schwester und einer Nichte bzw. eines Neffen 
nehmen, wenn ein Härtefall vorliegt (siehe 
 Seite 24).

 Zudem erhalten auch Großeltern Anspruch auf 
Elternzeit, wenn ihre Kinder minderjährig oder 
während der Schulzeit oder Ausbildung ein Kind 
bekommen haben. Sie können bei Ihrem Arbeit-
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geber/Ihrer Arbeitgeberin eine „Großelternzeit“ 
beantragen.

Mitteilung an 
den Arbeitgeber/die
Arbeitgeberin Die Elternzeit muss spätestens sieben Wochen 

vor ihrem Beginn schriftlich beim Arbeitgeber/
bei der Arbeit geberin beantragt werden. Bei 
einer 8-wöchigen Schutzfrist nach der Geburt 
bedeutet dies, dass Sie spätestens eine Woche 
nach der Geburt Ihres Kindes die Elternzeit 
beantragen müssen.

Die Anmeldefrist für eine Elternzeit zwischen 
dem dritten und achten Geburtstag des Kindes 
erhöht sich auf 13 Wochen.

 Aus nahmen sind möglich, z. B. wenn ein Kind 
in Adoptionspfl ege genommen wird.

 Gleichzeitig muss erklärt werden, für welche Zeit-
räume innerhalb von einem Jahr die Elternzeit 
beansprucht wird. Die darüber hinausgehende 
Elternzeit, die zum Teil mit Zustimmung des Ar-
beitgebers/der Arbeitgeberin noch bis zum ach-
ten Geburtstag des Kindes genommen werden 
kann, muss erst 13 Wochen vor ihrem Beginn 
verbindlich festgelegt werden. Es empfi ehlt sich 
jedoch, sich frühzeitig mit dem Arbeitgeber/der 
Arbeitgeberin wegen der Übertragung der rest-
lichen Elternzeit auf die Zeit nach dem dritten 
Geburtstag zu verständigen. Sonst besteht die 
Gefahr, dass diese Zeit verfällt.

Teilzeitarbeit Wenn Sie Interesse an einer Teilzeittätigkeit 
wäh rend der Elternzeit haben, müssen Sie 
dieses Ihrem Arbeitgeber/Ihrer Arbeitgeberin 
sieben Wochen vorher schriftlich mitteilen 
(siehe Anspruch auf Verringerung der Arbeits-
zeit, s. Seite 48).
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Aufteilung unter den
Eltern/gemeinsame
Elternzeit Die Elternzeitansprüche der Eltern werden zur 

Vereinfachung völlig unabhängig voneinander 
behandelt. Jeder Elternteil kann seine Elternzeit 
in drei Zeitabschnitte aufteilen. Mit Zustimmung 
des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin sind Auftei-
lungen in weitere Abschnitte möglich.

Kurze Geburtenfolge
und Mehrlingsgeburten Auch bei kurzer Geburtenfolge und Mehrlings-

geburten stehen Ihnen bei der Übertragung 
(max. 24 Monate, davon zwölf Monate ohne 
Zustimmung Ihres Arbeitgebers/Ihrer Arbeit-
geberin) für jedes Kind drei Jahre Elternzeit 
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
zu. Das bedeutet, eine Übertragung von bis 
zu 24 Monaten Elternzeit auf den Zeitraum bis 
zum achten Lebensjahr ist in diesen Fällen für 
jedes der Kinder möglich.

 Beispiel kurze Geburtenfolge:
Kind A wird am 01.07.2015 und Kind B am 
01.07.2016 geboren. Ohne Zustimmung Ihres 
Arbeitgebers/Ihrer Arbeitgeberin können von 
beiden Elternzeiten jeweils bis zu zwölf Monate 
übertragen werden.

Für Kind A nehmen Sie bis zur Vollendung 
des zweiten Lebensjahres vom 01.07.2015 - 
30.06.2017 Elternzeit. Im Anschluss nehmen 
Sie zwei Jahre Elternzeit für Kind B bis zu des-
sen Vollendung des dritten Lebensjahres vom 
01.07.2017 - 30.06.2019. Danach können Sie die 
übertragenen zwölf Monate der Elternzeit für Kind 
A nehmen vom 01.07.2019 - 30.06.2020 und im 
Anschluss die übertragenen zwölf Monate der El-
ternzeit für Kind B vom 01.07.2020 - 30.06.2021. 
Durch die Übertragung können Sie für jedes Kind 
drei Jahre Elternzeit in Anspruch nehmen.
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Wenn keine Elternzeit übertragen wird, endet 
die Elternzeit mit Vollendung des dritten Le-
bensjahres von Kind B am 30.06.2019.

 Beispiel Mehrlingsgeburt:
Zwillinge werden am 01.07.2015 geboren. Für 
Kind A können Sie die ersten beiden Jahre El-
ternzeit nehmen und das dritte Jahr z. B. auf die 
Zeit vom 01.07.2018 - 30.06.2019 übertragen.

Für Kind B nehmen Sie für das dritte Lebensjahr 
im Anschluss an die erste Elternzeit für Kind A 
vom 01.07.2017 - 30.06.2018 Elternzeit und 
übertragen ein Jahr auf die Zeit vom 01.07.2019 
- 30.06.2020. Für Kind B können Sie mit Zustim-
mung des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin noch 
ein weiteres Jahr im Anschluss vom 01.07.2020 
- 30.06.2021 oder bis zum achten Geburtstag 
des Kindes nehmen.

Ohne Zustimmung Ihres Arbeitgebers/Ihrer 
 Ar beitgeberin könnten Sie vom 01.07.2015 
(bzw. im Anschluss an die Mutterschutzfrist) bis 
zum 30.06.2020 Elternzeit nehmen. 

Ohne Übertragung bleibt es bei der 3-jährigen 
Elternzeit bis die Zwillinge drei Jahre alt werden.

Vorzeitige Beendigung
oder Verlängerung Der einmal mitgeteilte Zeitraum der Elternzeit 

ist in der Regel unwiderrufl ich. Er kann nur 
in Ausnahmefällen und aufgrund besonderer 
Umstände verlängert oder vorzeitig beendet 
werden, wenn der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin 
zustimmt. Wenn Sie wegen eines besonderen 
Härtefalles die Elternzeit vorzeitig beenden 
müssen, kann der Arbeitgeber/die Arbeitge-
berin das nur innerhalb von vier Wochen aus 
dringenden betrieblichen Gründen schriftlich 
ablehnen.
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Ein besonderer Härtefall liegt beispielsweise 
vor, wenn ein Elternteil verstorben ist, schwer 
erkrankt bzw. behindert ist, die Existenz der 
Familie erheblich gefährdet ist oder die Ge-
burt eines weiteren Kindes in die bestehende 
Elternzeit fällt.

Ausnahme: Möchten Sie die Mutterschutzfris-
ten vor und nach der Geburt eines weiteren 
Kindes in Anspruch nehmen, können Sie die 
Elternzeit auch ohne Zustimmung des Arbeit-
gebers/der Arbeitgeberin vorzeitig beenden. 
Die Beendigung müssen Sie dem Arbeitgeber/
der Arbeitgeberin rechtzeitig mitteilen. Für die 
Dauer der Schutzfristen vor und nach der Ent-
bindung wird Mutterschaftsgeld gezahlt.

Eine Verlängerung der Elternzeit ist eben-
falls nur mit Zustimmung des Arbeitgebers/
der  Ar beitgeberin möglich. Sie können eine 
Verlängerung der Elternzeit verlangen, wenn 
ein Wechsel bei der Elternzeit zwischen den 
Eltern aus einem wichtigen Grund nicht er-
folgen kann.

Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, 
wenn der Partner/die Partnerin die geplante 
Elternzeit nicht antreten kann, weil er/sie zur 
Kur muss oder schwer erkrankt ist.

Beschäftigungs garantie Wichtig: Nach Beendigung der Elternzeit ha-
ben Sie keinen Anspruch auf Ihren bisherigen 
Arbeitsplatz, sondern ausschließlich auf einen 
gleichwertigen Arbeitsplatz in dem selben Be-
trieb. Eine Umsetzung, die mit einer Schlechter-
stellung − insbesondere einem geringeren 
Entgelt − verbunden wäre, ist nicht zulässig.
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 Erwerbstätigkeit während der Elternzeit

Zulässige
Erwerbstätigkeit Eine Erwerbstätigkeit ist während der Elternzeit 

unter folgenden Bedingungen zulässig:

Die Beschäftigung darf die wöchentliche Ar-
beitszeit von 30 Stunden nicht überschreiten. 
Sind Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin 
gemeinsam in der Elternzeit, können Sie je-
weils bis zu 30 Wochenstunden (zusammen 
60 Stunden) erwerbstätig sein.

Ausnahme: Für Tagespfl egepersonen, die bis 
zu fünf Kinder in Tagespfl ege betreuen, besteht 
ein Anspruch auf Elternzeit, auch wenn die 
wöchentliche Arbeitszeit mehr als 30 Stunden 
beträgt.

Erwerbstätigkeit bei
einem anderen Arbeit-
geber/einer anderen
Arbeitgeberin Wenn Sie während Ihrer Elternzeit bei einem  

anderen Arbeitgeber/einer anderen Arbeit-
geberin eine Teilzeitarbeit leisten möchten, 
benötigen Sie dazu die Zustim mung Ihres 
Arbeitgebers/Ihrer Arbeitgeberin. Diese Zu-
stimmung kann aber nur verweigert werden, 
wenn dringende betriebliche Interessen 
entgegenstehen. Dies muss Ihnen innerhalb 
einer Frist von vier Wochen schriftlich mitgeteilt 
werden.

Änderungsvertrag Wenn Sie mit Ihrem Arbeitgeber/Ihrer Arbeit-
geberin eine Teil zeit be schäftigung während Ih-
rer Elternzeit ver einbaren, sollten Sie unbedingt 
darauf achten, dass in dem Änderungsvertrag 
deutlich zum Ausdruck kommt, dass es sich um 
eine für die Zeit der Elternzeit befristete Verkür-
zung der Arbeitszeit handelt. Damit erhalten Sie 
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sich die Möglichkeit, nach der Elternzeit wieder 
Vollzeit zu arbeiten und vermeiden die Gefahr, 
auf Dauer in einem evtl. nicht versicherungs-
pfl ichtigen Arbeits ver hältnis zu bleiben.

Anspruch auf 
Verringerung der
Arbeitszeit Wenn Sie während der Elternzeit Ihre Arbeitszeit 

zulässig reduzieren möchten, sollten Sie sich mit 
Ihrem Arbeitgeber/Ihrer Arbeitgeberin innerhalb 
von vier Wochen einigen. Ist eine Einigung nicht 
möglich, haben Sie Anspruch auf Verringerung 
der Arbeitszeit während der El tern  zeit, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

 ● Das Arbeitsverhältnis muss länger als sechs 
Monate bestehen.
 ● Im Betrieb oder Unternehmen müssen mehr 
als 15 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen 
(ohne Auszubildende) beschäftigt werden.
 ● Die Dauer der verkürzten Arbeitszeit soll für 
mindestens zwei Monate auf einen Umfang 
zwischen 15 und 30 Wochenstunden verrin-
gert werden.
 ● Dem Anspruch stehen keine dringenden 
betrieblichen Gründe entgegen.
 ● Die Mitteilung muss schriftlich an den Arbeit-
geber/die Arbeitgeberin spätestens sieben 
Wochen vor Beginn der verringerten Arbeits-
zeit eingereicht werden.

In dem Antrag müssen Sie den Zeitraum und den 
Umfang der gewünschten Arbeitszeit nennen. 
Um eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen, 
soll auch die gewünschte Verteilung der verrin-
gerten Arbeitszeit im Antrag angegeben werden.

Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin kann die 
beanspruchte Verringerung der Arbeitszeit 
ablehnen, wenn er/sie dringende betriebliche 
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Gründe anführt. Dies muss er/sie innerhalb 
von vier Wochen mit schriftlicher Begründung 
ablehnen. Geschieht dies nicht, können Sie 
Klage vor dem Arbeitsgericht erheben.

 Erholungsurlaub

Gewährung von
Resturlaub Ihr Anspruch auf Erholungsurlaub wird von 

der Elternzeit zunächst nicht berührt. Der 
Erho lungsurlaub kann zusätzlich − vor oder 
im Anschluss an die Elternzeit − angetreten 
werden. Haben Sie den Ihnen zustehenden Ur-
laub nicht voll ständig erhalten, steht Ihnen der 
Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden 
und im nächsten Urlaubsjahr zu.

Kürzung des
Erholungsurlaubs Allerdings kann der Arbeitgeber/die Arbeit ge-

berin (muss aber nicht!) Ihren Erholungsurlaub 
für jeden vollen Kalen dermonat, für den El-
ternzeit genommen wird, um 1/12 kürzen. Für 
angefangene Monate darf nicht gekürzt werden.

Gleichbehandlung Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin darf dabei 
aber nicht willkür lich handeln. Wird im Betrieb 
die Kürzung mehrfach unterlassen oder nicht 
vollständig vorgenommen, können Sie unter 
Hinweis auf den Gleichbehand lungs grund-
satz eine entsprechende Regelung verlangen.

 Wenn Sie während der Elternzeit aber teilzeit-
beschäftigt sind, ist jede Kürzung des Er ho-
lungsurlaubs ausgeschlossen.

 Bei Beurlaubung oder Beendigung des Arbeits-
ver  hältnisses muss der Arbeitgeber/die Arbeit-
geberin den noch nicht gewährten Urlaub 
auszahlen.
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Urlaubs- und
Weihnachtsgeld Ob diese Leistungen vom Arbeitgeber/von der 

Arbeitgeberin gezahlt werden, hängt im Einzel-
fall vom Inhalt der jeweiligen Vereinbarungen 
(Tarifvertrag, Bertriebsvereinbarung oder Ein-
zel  vertrag) ab.

 Kündigungsschutz

Während der gesamten Dauer der Elternzeit 
besteht grundsätzlich Kündigungsschutz. 
Er beginnt mit der Anmeldung der Elternzeit 
durch Sie

 ● frühestens acht Wochen vor deren Beginn 
bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des 
Kindes und
 ● frühestens 14 Wochen vor deren Beginn 
zwischen dem dritten und achten Geburtstag 
des Kindes.

Dieser Schutz gilt für Mütter und Väter gleicher-
maßen und gilt auch für diejeni gen, die während 
der Elternzeit eine Teil zeit arbeit von nicht mehr 
als 30 Wochenstunden bei ihrem Arbeitgeber/
ihrer Arbeitgeberin leisten bzw. ihre bisherige 
Teilzeitarbeit bis zu diesem Zeitumfang fort-
setzen. Wechseln Sie sich mit Ihrem Partner/
Ihrer Partnerin bei der Elternzeit ab, so gilt der 
Kündigungsschutz für den Elternteil, der sich 
gerade in der Elternzeit befi ndet.

 Nehmen Sie gemeinsam Elternzeit, so gilt in die-
ser Zeit für beide auch der Kündigungsschutz.

 Eine Kündigung in dieser Zeit ist rechtlich 
unwirksam. In diesem Fall sollten Sie die Auf-
sichtsbehörde, die Bezirksregierung Detmold, 
informieren. Auch eine Kündigung während der 
Elternzeit, die erst nach dessen Ablauf wirksam 
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wer den soll, ist nicht zulässig. Erst nach Been-
digung der Elternzeit ist eine Kündigung − und 
dann nur mit den gesetzlichen oder vereinbar-
ten Fristen − möglich. 

Ausnahmen vom
Kündigungsschutz Nur in wenigen Ausnahmefällen kann Ihnen 

trotz dieses Kündigungsverbotes − und dann 
auch nur mit Genehmigung der Bezirksregie-
rung Detmold − gekündigt werden. Einer Kün-
digung wird aber nur dann zuge stimmt werden, 
wenn 

- der Betrieb oder eine Abteilung stillgelegt wird 
und Sie nicht in einem anderen Betrieb oder 
einer ande ren Abteilung weiterbe schäftigt 
werden können

 oder
- die wirtschaftliche Existenz des Betriebes 

durch die Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses gefähr det ist.

Außerdem ist denkbar, dass einer Kündigung 
zuge stimmt wird, wenn Sie in grober Weise ge-
gen Ihren Arbeitsvertrag verstoßen haben (Be-
leidigung des Arbeitgebers/der Arbeit ge berin, 
eine Straftat gegen das Unternehmen etc.).

Im Falle einer Kündigung während der Eltern-
zeit sollten Sie unbedingt bei der zuständigen 
Stelle nachfragen, ob die erforderliche Geneh-
migung erteilt wurde.
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Kündigung auf
eigenen Wunsch Wenn Sie selbst Ihr Arbeitsverhältnis zum Ende 

der Elternzeit kündigen wollen, müssen Sie eine 
Kündigungsfrist von drei Monaten einhalten. 
Diese Kündigung muss nicht begründet werden 
und kann mündlich oder schriftlich mitgeteilt 
werden. Aus Beweisgründen empfi ehlt sich 
auch hier die Schriftform.

 Unabhängig davon können Sie Ihr Arbeitsver-
hältnis selbstverständlich einvernehmlich mit 
dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin während 
der Elternzeit zu dessen Ende ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist beenden. Dabei empfi ehlt 
es sich, den Aufhebungs vertrag schriftlich zu 
vereinbaren.

 Kündigt der betreuende Elternteil am Ende der 
Elternzeit, weil im alten Beschäftigungsverhält-
nis keine familienfreundliche Arbeitszeit gefun-
den werden kann, kann Arbeitslosengeld ohne 
Sperrzeit bezogen werden. Familienfreundlich 
heißt, dass Kinderbetreuung und Erwerbstä-
tig keit miteinander vereinbar sein müssen, 
unabhängig davon, ob ein Voll- oder Teilzeit-
arbeitsverhältnis besteht. Voraussetzung für 
Ar beits losengeldbezug ist, dass vor der Geburt 
des Kindes (inkl. Mutterschutz) ent sprech ende 
An wart schaften erworben sind.

 Achtung: Wird aus einer Vollbeschäftigung 
her aus eine Teilzeitstelle gesucht, reduziert sich 
das Arbeitslosengeld entsprechend.
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Auswirkungen auf die Rente

Kindererziehungs zeiten Personen, die Kinder erzogen haben, können 
bei der Rente Kindererziehungszeiten geltend 
machen. Kindererziehungszeiten sind Ver siche-
rungspfl icht zeiten, für die Pfl ichtbeiträge als 
gezahlt gelten.

Wer hat Anspruch? Kindererziehungszeiten können Mütter oder 
Väter für ihre leiblichen Kinder oder Adop tiv-
kinder beanspru chen (alternativ auch Stief- und 
Pfl egeeltern, soweit sie die Erziehung anstelle 
der leiblichen Eltern wahrnehmen). Indiz ist in 
der Regel die Haushaltsgemeinschaft mit dem 
Kind.

Für die Anrechnung ist es erforderlich, dass die 
Eltern ihr Kind im Inland erziehen. Erziehungs-
zeiten im Ausland können nur in Aus nahme-
fällen berücksichtigt werden.

Eltern im Beamtenverhältnis stehen keine 
Kindererziehungszeiten nach dem Sozialge-
setzbuch zu; jedoch werden unter bestimmten 
Voraussetzungen (vergleichbare) Zuschläge 
für Kindererziehung nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften berücksichtigt. Im Einzelfall emp-
fi ehlt sich hier ein Informationsgespräch mit der 
personalverwaltenden Dienststelle.

Umfang der
Kindererziehungszeit Bei Kindern, die ab dem 01.01.1992 geboren 

sind, umfasst die anrechenbare Kinder er zie-
hungs zeit die ersten drei Lebensjahre des 
Kindes. Die Kinderer ziehungszeit beginnt 
nach Ablauf des Monats der Geburt und endet 
nach 36 Kalendermonaten. Bei gleichzeitiger 
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Erziehung von mehreren Kindern werden Ver-
länge rungszeiten angerechnet:

Neu Bei den bis zum 31.12.1991 geborenen Kindern 
werden seit 1. Juli 2014 statt einem Jahr zwei 
Jahre Kindererziehungszeiten berücksichtigt. 

Beispiele: Geburt eines Kindes am 24.04.1992. Die Kin-
derer ziehungszeit beginnt am 01.05.1992 und 
endet am 30.04.1995.

 Geburt von Zwillingen am 01.04.1992. Die am 
01.05.1992 beginnende Kindererziehungszeit 
wird um die Kalendermonate der gleichzeitigen 
Erziehung − also um 36 Monate verlängert und 
endet somit erst am 30.04.1998.

Aufteilung der
Kindererziehungszeit Bei gemeinsamer Erziehung von Mutter und Va-

ter wird die Kindererziehungszeit im Normalfall 
bei der Mutter angerechnet.

 Durch eine sogenannte übereinstimmende 
 Erklärung gegenüber dem Rententräger kön-
nen Sie als Eltern Zeiten unter sich aufteilen. 
Dabei müssen Sie beachten, dass die überein-
stimmende Erklärung nur für zukünftige Kalen-
dermonate gilt und eine Rückwirkung maximal 
für zwei Monate möglich ist.

Auswirkungen auf
die Rentenhöhe Die Kindererziehungszeiten werden pro Jahr 

mit 100 % des Durchschnittsverdienstes aller 
abhängig Beschäftigten bewertet.

 Die monatliche Rentensteigerung für ein volles 
Er ziehungsjahr beträgt derzeit 31,03 Euro/West 
bzw. 29,69 Euro/Ost.
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 Sind Sie während anerkannter Kindererzie-
hungszeiten bei trags pfl ichtig beschäftigt, er-
halten Sie den pauschalierten Rentenanspruch 
zusätzlich zu den Ansprüchen aufgrund Ihrer 
ver sicherungspfl ichtigen Beschäftigung (nur 
be grenzt durch die jeweils geltende Beitragsbe-
messungsgrenze).

Berücksichtigungs zeiten Neben der beschriebenen Kin dererziehungszeit 
gibt es auch die sogenannte Berücksichtigungs-
zeit (wegen Kindererziehung).

 Die Berücksichtigungszeit wird nicht als Pfl icht-
beitragszeit bewertet, zählt aber z. B. zur Erfül-
lung verschiedener Wartezeiten bei vorzeitigen 
Altersrenten mit.

 Im Einzelfall können sich entsprechende Zeiten 
außerdem (indirekt) rentenstei gernd auswir-
ken, wenn mindestens zwei Kinder unter zehn 
Jahren zeitgleich erzogen werden oder die/
der Berechtigte neben der Kindererziehung 
berufstätig ist.

Wer hat Anspruch? Anspruchsberechtigt ist der gleiche Personen-
kreis wie bei den Kindererziehungszeiten. Be-
rücksichtigungszeiten werden einem Elternteil 
für die Erziehung eines Kindes bis zu dessen 
zehnten Lebensjahr angerechnet. Die Be rück-
sichtigungs zeit beginnt bereits mit dem Tag 
der Geburt und endet mit der Vollendung des 
zehnten Lebensjahres.

Für jedes Kind ist eine Berücksichtigungszeit 
von zehn Jahren anzusetzen. Überschneiden 
sich Berück sichtigungszeiten, wird der An-
spruchszeitraum nicht verlängert.

Auch Berücksichtigungszeiten können die El-
tern eines Kindes untereinander aufteilen. Die 
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Ausführungen zur Abgabe einer übereinstim-
menden Erklärung gelten hier entsprechend.

Eine Berücksichtigungszeit, die mit den Pfl icht-
beiträgen wegen Kindererziehung für dasselbe 
Kind zusammenfällt (also die ersten 24 bzw. 
36 Monate nach dem Geburtsmonat), kann 
jedoch immer nur dem Elternteil zugeordnet 
werden, dem auch die Kindererziehungszeit 
zusteht.

Auswirkungen im
Hinterbliebenenrecht Auch das Hinterbliebenenrecht sieht für Wit-

wen und Witwer, die Kinder erzogen haben, 
besondere Zuschläge vor. Hierdurch wird die 
generelle Absenkung des Versorgungsniveaus 
von bisher 60 auf neu 55 % der Renten des 
Verstorbenen abgemildert, teilweise sogar 
aufgewogen.

 Die Regelungen des Hinterbliebenenrechts 
gelten allerdings nur für Todesfälle nach dem 
31.12.2001, sofern die Ehe unter Geltung des 
neuen Rechts geschlossen wurde oder (bei 
früherer Eheschließung) wenn beide Partner 
nach dem 01.01.1962 geboren sind.
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Adressen

 Gleichstellungstelle für Frauenfragen
 Stadt Bielefeld
 Altes Rathaus, Zimmer 254
 Niederwall 25
 33602 Bielefeld
 Tel.: 0521 51-2018  

 Bundesversicherungsamt
 Mutterschaftsgeldstelle
 Friedrich-Ebert-Allee 38
 53113 Bonn
 Tel.: 0228 6191888

Bezirksregierung Detmold
Dezernat 56
Schutz besonderer Personengruppen
Willi-Hofmann-Str. 33 A
32756 Detmold
Tel.: 05231 71-5604

 Stadt Bielefeld
 Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -
 Team Elterngeldkasse
 Niederwall 23
 33602 Bielefeld
 Tel.: 0521 51-5790 bis -5796
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A b s c h n i t t  1
A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n

A b s c h n i t t  2
G e s u n d h e i t s s c h u t z
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A b s c h n i t t  3
K ü n d i g u n g s s c h u t z

A b s c h n i t t  4
L e i s t u n g e n

A b s c h n i t t  5
D u r c h f ü h r u n g  d e s  G e s e t z e s

A b s c h n i t t  6
B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  S t r a f v o r s c h r i f t e n
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A b s c h n i t t  7
S c h l u s s v o r s c h r i f t e n
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Fünftes Buch Sozialgesetzbuch
 - Gesetzliche Krankenversicherung -

Drittes Kapitel - Leistungen der Krankenversicherung 
(§§ 11 - 68)

 Dritter Abschnitt - Leistungen zur Verhütung von Krankheiten, 
betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention arbeits-

bedingter Gesundheitsgefahren, Förderung der Selbsthilfe sowie 
Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§§ 20 - 24 i)

§ 24 c Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft
Die Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft umfassen
1. ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe,
2. Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln,
3. Entbindung,
4. häusliche Pfl ege,
5. Haushaltshilfe,
6. Mutterschaftsgeld.

§ 24 d Ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe
Die Versicherte hat während der Schwangerschaft, bei und nach der 
Entbindung Anspruch auf ärztliche Betreuung sowie auf Hebammenhilfe 
einschließlich der Untersuchungen zur Feststellung der Schwangerschaft 
und zur Schwangerenvorsorge. Sofern das Kind nach der Entbindung nicht 
von der Versicherten versorgt werden kann, hat das versicherte Kind An-
spruch auf die Leistungen der Hebammenhilfe, die sich auf dieses bezie-
hen. Die ärztliche Betreuung umfasst auch die Beratung der Schwangeren 
zur Bedeutung der Mundgesundheit für Mutter und Kind einschließlich 
des Zusammenhangs zwischen Ernährung und Krankheitsrisiko sowie 
die Einschätzung oder Bestimmung des Übertragungsrisikos von Karies. 

§ 24 e Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln 
Die Versicherte hat während der Schwangerschaft und im Zusammenhang 
mit der Entbindung Anspruch auf Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- 
und Hilfsmitteln. Die für die Leistungen nach den §§ 31 bis 33 geltenden 
Vorschriften gelten entsprechend; bei Schwangerschaftsbeschwerden 
und im Zusammenhang mit der Entbindung fi nden § 31 Absatz 3, § 32 
Absatz 2, § 33 Absatz 8 und § 127 Absatz 4 keine Anwendung. 
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§ 24 f Entbindung 
Die Versicherte hat Anspruch auf ambulante oder stationäre Entbindung. 
Die Versicherte kann ambulant in einem Krankenhaus, in einer von einer 
Hebamme oder einem Entbindungspfl eger geleiteten Einrichtung, in einer 
ärztlich geleiteten Einrichtung, in einer Hebammenpraxis oder im Rahmen 
einer Hausgeburt entbinden. Wird die Versicherte zur stationären Entbin-
dung in einem Krankenhaus oder in einer anderen stationären Einrichtung 
aufgenommen, hat sie für sich und das Neugeborene Anspruch auf Unter-
kunft, Pfl ege und Verpfl egung. Für diese Zeit besteht kein Anspruch auf 
Krankenhausbehandlung. § 39 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 24 g Häusliche Pfl ege 
Die Versicherte hat Anspruch auf häusliche Pfl ege, soweit diese wegen 
Schwangerschaft oder Entbindung erforderlich ist. § 37 Absatz 3 und 4 
gilt entsprechend.

§ 24 h Haushaltshilfe 
Die Versicherte erhält Haushaltshilfe, soweit ihr wegen Schwangerschaft 
oder Entbindung die Weiterführung des Haushalts nicht möglich und eine 
andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann. 
§ 38 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 24 i Mutterschaftsgeld 
(1) Weibliche Mitglieder, die bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Kran-

kengeld haben oder denen wegen der Schutzfristen nach § 3 Absatz 
2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes kein Arbeitsentgelt 
gezahlt wird, erhalten Mutterschaftsgeld.

 
(2) Für Mitglieder, die bei Beginn der Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 des 

Mutterschutzgesetzes in einem Arbeitsverhältnis stehen oder in Heim-
arbeit beschäftigt sind oder deren Arbeitsverhältnis während ihrer 
Schwangerschaft oder der Schutzfrist nach § 6 Absatz 1 des Mutter-
schutzgesetzes nach Maßgabe von § 9 Absatz 3 des Mutterschutz-
gesetzes aufgelöst worden ist, wird als Mutterschaftsgeld das um die 
gesetzlichen Abzüge verminderte durchschnittliche kalendertägliche 
Arbeitsentgelt der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor 
Beginn der Schutzfrist nach § 3 Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes 
gezahlt. Es beträgt höchstens 13 Euro für den Kalendertag. Einmalig 
gezahltes Arbeitsentgelt (§ 23a des Vierten Buches) sowie Tage, an 
denen infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeten 
Arbeitsversäumnissen kein oder ein vermindertes Arbeitsentgelt 
erzielt wurde, bleiben außer Betracht. Ist danach eine Berechnung 
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nicht möglich, ist das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt 
einer gleichartig Beschäftigten zugrunde zu legen. Für Mitglieder, 
deren Arbeitsverhältnis während der Mutterschutzfristen vor oder 
nach der Geburt beginnt, wird das Mutterschaftsgeld von Beginn des 
Arbeitsverhältnisses an gezahlt. Übersteigt das Arbeitsentgelt 13 Euro 
kalendertäglich, wird der übersteigende Betrag vom Arbeitgeber oder 
von der für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes zuständigen Stelle 
nach den Vorschriften des Mutterschutzgesetzes gezahlt. Für andere 
Mitglieder wird das Mutterschaftsgeld in Höhe des Krankengeldes 
gezahlt.

 
(3) Das Mutterschaftsgeld wird für die letzten sechs Wochen vor dem 

mutmaßlichen Tag der Entbindung, den Entbindungstag und für die 
ersten acht Wochen, bei Mehrlings- und Frühgeburten für die ersten 
zwölf Wochen nach der Entbindung gezahlt. Wird bei Frühgeburten 
und sonstigen vorzeitigen Entbindungen der Zeitraum von sechs Wo-
chen vor dem mutmaßlichen Tag der Entbindung verkürzt, so verlän-
gert sich die Bezugsdauer um den Zeitraum, der vor der Entbindung 
nicht in Anspruch genommen werden konnte. Für die Zahlung des 
Mutterschaftsgeldes vor der Entbindung ist das Zeugnis eines Arztes 
oder einer Hebamme maßgebend, in dem der mutmaßliche Tag der 
Entbindung angegeben ist. Bei Geburten nach dem mutmaßlichen 
Tag der Entbindung verlängert sich die Bezugsdauer bis zum Tag der 
Entbindung entsprechend.

 
(4) Der Anspruch auf Mutterschaftsgeld ruht, soweit und solange das 

Mitglied beitragspfl ichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen 
erhält. Dies gilt nicht für einmalig gezahltes Arbeitsentgelt.






